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”fibula. .undjilEar-isms.
Einleitung

Im Januar 1982 erschien die im Auftrag ‚der DFG-VK erstellte
Broschüre "Wehrknnde an Schulen", die bis August 1983 zweimal
ergänzt wurde. Darin wird auf die unterschiedlichen Vorstellungen
der einzelnen-Bundesländer eingegangen, wie das Thema "Bundeswehr
und Friedenssicherung" im Unterricht an Schulen verankert werden
soll.
Baden-Württemberg (Ba—Wü) war im Juni 1983 das erste Bundesland,
das eine Verwaltungsvorschrift zu dem oben genannten Thema für
den Schulunterricht festlegte}: '

Mittierweile sind mehrere Jahre vergangen. in denen reichlich
Erfahrungen mit dieser Verwaltungsvorschrift‘(VV) gesammelt wur—
den.— Aber es wäre zu wenig, den Blickwinkel allein auf die VV zu
richten. Die Frage der Friedenssicherung und\wie sie in der
Schule behande1t_ wird/ werden sollte, muß in {einem größeren
'Zusammenhang gesehen werden.
In der vorliegenden Broschüre möchte ich u.a. darauf eingehen
1% wie das Ministerium für Kulfiur und Sport in Ba—Wü in den

Unterricht hineinwirkt,
4 wie die Bw direkt und indirekt in den Schulen arbeitet und
— welche“1ni£iativen die Vertreter der Kriegsdienstverweigerer

und der Friedehsbewegung entwickelt haben, um ihre Vorstel—
lungen in die Schuien und in die Öffentlichkeit hineinzu—

= tragen. ,

‘ “

Dabei wird dent}ich‚ daß die mit der VV erreichte Herausdrängung
der Kriegsdienstüewweigerer (KDVer) aus dem Schulunterricht Teil
einer indoktrinären Strategie des Kultusministeriums. ist, nicht
nnr die SchülerInnen, sondern auch die LehrerInnen politisch und
éeistig zu hevnrmunden. ' ' " “

whabnmärß.25Min, 3215 iS? km
«f.-‚;.gpidagwäz" , „
4.114 markm’erflfl‘j’ :‚._<„„.„......„„.._
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1L_ge$ghichte der "Wehrkunde" i Baden-Württemberg \

1. Grundlagen für den Friedensunterricht nach der
Landesverfassung und dem Schulgesetz

Die Landesverfnssung von Baden-Württemberg mabht allen LehrerIn—
nen die Erziehung der Jugend zur Brüderlichkeit aller Menschen
und zur Friedensliehe zur ständigen Aufgabe.

Aetihel 12 (in der Fassung vom 11.11.1953; III. Erziehung und
Unterricht)lautet:

(1} "Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste
der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit
aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu
Volk und Heimat zu sittlicher und politischer
Verantwortiichkeit, zu beruflicher und/ sozialer
Bewährung und zu freiheitlich demokratischer. Gesinnung
_zu erziehen"

Im Schulgesetz heißt es im 1. Teil § 1, Abs. 2: (Das Schulwesen
§ 1, Absatz 2: “

';—a„<
"Die Schule hai den in der Landesveffnssung verankerten Er—
ziehungs— und Biidungsauftrag zu verwirklichen. Uber die Ver—
mittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die

‚Schule insbesondere gehalten, di.e Schüler
‚7. in \erantwortun vor Got.t‚ im Geiste christ].icher Nächsten—

liebe, zur Henscilichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu
Volk und_fieimat zur Achtung der Würde'und* der Überzeugung
nnderer„‚ zu Leistungswillen und’ Eigenvernntwortung sowie zu
soziaier Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer

, Persönlichkeit und Begabung zu fördern" (...)

Erziehung zur Brüderlichkeit und zur Friedensliebe bzw. zur
Menschlichkeit und zur Friedensliebe, wie sie in Landesverfas.sung
und Schulgesetz zum Ausdruck gebracht werden, verpflichtet die
Landesregierung und das zuständige Mini.sterium für Kultus und
Sport zu einer ausgewogenen Erziehung
Brüderlichkeit, Menschlichkeit und Friedensliebe sind Begriffey
die Gewalt, Krieg und Kriegsvorbereitung ausschließen.
Diesem Anspruch mußte eine Friedenserziehung in unseren Schulen
gerecht werden, gerade in einer Zeit, in der es gilt Feindbilder
‘und,HangeffihIe abzubauen. Ünran müssen sich die Vorstellungen und
Ziele einer staatiich verordneten "Friedenserziehung" messen
iassen; ,

2. Entwicklung der "Wehrkundeerlaese" in Baden—Württembergv „,

„Das Land Baden~Wfirttemherg und insbesondere seine Kultusminister
waren schon immer Vorreiter für eine VWehrkunde an Schulen".
Schauen wir in der ifingeren Geschichte ein wenig zurück.
1971: De.r damalige Kultusminister Hahn erließ die Anordnung 'Die
Berücksichtigung _der Landesvert.eidigung im Schulunterricht". ‚ Der
Kerninhalt:

"...ist. es wichtig. die Schülerüber d_ie Notwendigkeit einer
ausreichenden Verteidigung zu informieren und die Aufgaben,
dig. der Bundeswehr hierbei zukommen, sachlich und ohne
Werbung aufzugreifen. Die Aufgaben der Bundeswehr sind so
verständtich zu machen, daß sie 'von den Schülern.;als
noiwenäig anerkannt werden können". ”



Hintergrund. Der damalige Sfib—Bundeskanäler Willy Erandf fofderfie
1n einem Brief vom 19.11.?fi an die Ministerpräsidenten den
Bundesländer, daß

"... beim jungen Menschen Verständnis geweckt werden muß für
die Notwendi it einer ausreichenden Verteidigung als_:VQr—
‘aussefvung 3ed.r Entspannungspol1t.ik"' L‘

Der damalige Ver1e1digungsminister He],mut SchmidtiSPD) setzte am
26.03.187} in der Wehrdebatte des Dt. Rundestags weitere Akzente:
‚ ‘...An manchen fiymnasien scheint es zum guten Ton zu

gehhren. auf ‘die eine oder andere Weise den Wehrdienst"zn
vermeiden eder zu umgehen. Von dieser Feststellung ‘Eönnen‘qucn manche Lehrer nicht ausgenommen werden"

1980: IO”Jähre später erfolgte der Anlauf zur jetzigen Regelung.
Wieder war es ein Vorfe1d1gungsm1n1ster. der den Stein ins Rollen
brachte. Hans Ave} {SPD} forderte bei der Kultusministerkonferenz
am G5.12.198Ö, daß in den Schulen mehr ‘uberdie Sicherhests— und
Verte1d1eungspni1t1k gesprochen werden müsse. Jahrelang stritten
sich die Ku1tnrminister der Bundesländer um eine einheitliche
Regelung des Themas "Bundeswehr und Schule“. Insgesamt gab es 8
Entwürfe '{1e 3 ven CDU und'SPD). anyer-Vnrfelder war übrigens
federführend am 1. CDU-Entwnrf mit der Kernaussageä "Der
Ferrsrhaftsansprnrh des Kommunismus ‘bedroht die freie Welt"
beteiligt )

'

Die Einigung auf eine genejnsnme Empfehlung für 'dén
”Söhülunterficht konnte unter den Kultusministern nicht erreicht
”werden. Däs Ergebnis war: Die CDU/CSU—geführten Bunäesländer und
"die SPD—geführten‘ Bundesländer erarbeiteten jeweils“ eigene
Empfthungen, die sich äentxich voneinander unterschieden.
1983: “Als erstes Bundesland setzte Baden——Württemberg die CDU—
Empfehlung am 2207.1983 in eine kankrete Verwaltnngsvorschrift
(VV) “Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht" für «den

qvhulnnterrlCht um} ”die ‘miit Beginn des Schuliahres 1983/84
'1erbindiich in Kraft _trat (Wartlaut siehe Anhan‘g) ‘

_Sowohl die Anordnung von 19?1 als auch dieVV von 1983 kamen
nitten in den Sommerferucn und überraschken jedesmal sowphl die
gesamte Lehrersrhaft als auch die Gewerkschaffen und KDV—

\‘erbände.
" ‘ ‘ '

Hintergründe Für diese' Bestrebungen, die Bundeswehr im. V?“
terrlcht stärker .zu vefhnkern: ‘

‘;— Die Zahl der KDVer sti,eg sei t den äüer Jahren ständig an:
Ü von 12900 im Jahre 1368 auf 69000 im Jahre 1982, zum einen in

Partsetzung der Proteste gegen den V1etnamkri.eg (1958),
7mm anderen im Zuge der aufkommenden Friedensbewegung " an—
läßlich der 19?9 beschlnssenen sog. "Nachrüstung" mit Per—
shinE E'fihd Cruise missiles.’

_Dadurch wurden die Begrundungen der KDVer, die sich bislang
”Hahsschließlich auf religiöse, humanitär—éthische und moralische

Gew1ssen<Erfinde besöhränkt hatten, um politische Gewissensgrün-
„de erweitert‘.

' — Die Proteste gegen die Bundeswehr und Mi.litä‘r insgesamt wurden
stärker. Be3spielsweise protestierten Tausende von Menschen ge—
gen d1e äffnntl1chen Gelöbnisfeiern der Bundeswehr auf
MarLtplatren oder in Sportstadien. '

«; Die Friedenshewegung‘ erstarkte langsam‚‘ aber stetig. Mit dem
“ sog. Warhrustungsbescthß" setzte in der Öffentlichkeit eine

513 ‘dah1n nicht “gekannte D1skussien über Slnn und Zweck
weiterer Nachrüstung ein, '1,n deren Verlauf der sog.
"Sicherheifspnlit1.rhe Knnsens"'üon Teilen den Bevölkerung auf—
gekündigt wurde, insbesondere vom jüngeren Teii. der
Geseilschafi. D.h., vieie waren nicht bereit„weitere
Anfrüstungsmaßnahmen einfach hinzunehmen.

5
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Wichtig für die Lehrerinnen:. sie wurden jedesmal für die .Enx—
‚ wioklungen mitverantwnrt}ich gemacht. Dies galt für 19?1-und>ffir
1983, und Mnyer—Vorfelder hat sie schon wieder im Visier. Auf der
wehrpclitiéchen Tagung der CDU in Fe}1bach (1988)machte Mayer—
Vorfelder die hehrerlnnen wieder' für die abnehmenden Be—

,
drohungsgeffihEe der Schüler mitverantwortlich. Er kündigte u.a.
an? dnB' die Fortbildungen für die Gemeinschaftskunde— und Ge—
schichfslehrerlnnen in Zukunft nicht mehr freiwillig, sondern
verpflichtend 59in werden. ' — ‘

3. Die Verwaltungsvorschrift "Friedenssichérung und Bundeswehr im
Unterricht", veröffentlicht in: Kultus und Unterricht Hefit Lfi/
}983 S. 525fif {15.38.1983} 3 r: . ‚ . ‘b

Am 22.07.1983 machte der baden—württembergische Kultusminister
Mayer—VoffeIder (MV) -Nä1e} mit Köpfen. ‚?n einem bravourösen
i.xlieinqang; 'wie es «sich für einen Fußballpräsidenteh gehört.
setzt» “b?“ die “neue VV "Friedenssicherung und Bundeswehr' im
thterTicht” mit Beginn des Schuljahres 1983X84 für die Schulen in
Ba—Wfi in Kraft; * . ‘"
'vDavaernzieI: "Die unterrichtliche Aufarbeitung von Fragen ‘der

Friedenserziehung soll ‘ dazu beitragen, - die
Notwendigkeit und den Auftrag der Bundeswehr für
die, änßere Sicherheit unsererTß: Demokratie

3'” — 'einsichtig zu machenu Sie muß aufzeigen, daß der
,

‘ ' " ‘ Dienst in der Bundeswehr Friedensdienst ist. '

Die Lehrer haben aufgrund des ihnenv anvertrauten
*öffentlichen Amtes diesen grundgesetzlichen Auf—
trag unbeschadet ihrer persönlichen‘ Meinung- fin
erfüllen". ' ‘ . :

.r» _ . „
Zusammen mit, dem Text‘wurde eine weitere VV erlassen. Sie
"hetrint die "Mitwirkung von “Fachleuten aus der Praxis im
Unterricht" vom 14.1211982. (Siehe Anlage im Dokumentatiofisteil).

“-T N"Danach f—sind Fachleute im sinne“wder*'vv Winsbesondere
' ' Jugendoffiziere der Bundeswehr undiNertreter der” Behörden,

die mit Fragen des zivilen ErsatzdiensteS‘befaßt sind, nicht
jedoch Vertreter ven Ofganisationen der Kriegsdienst—

'-5
' verweigerer“.

In einer Pressekonferenz hetnnte MV ausdrücklich, daß dieses
Verbot‘ sich nicht auf organisiertE' Kriegsdienstverweigerer al—
iein, sondern Kriegsdienstvevweigeror generell beziehe. th, je-
dem Lehrer ist es in Baden—Württemberg untersagt, Kriegsdienst—
verweiqérev als Tufnrmanfen in den Uniorriohf*einzubeziehen. Das
'Vgilfi aueh für den_Kollegen aus der Nachharklasse; deb; selbst
-Kriegsdienstverweiqerer ist. .weifer_gilk dies Für Rechtsanwälte
und‘Hechtsbeistände für Kriegsdiefistverweigerung.
NaphträgTirh'zugplassenf nnfgrund heftiger Kri+ik von sé3£en der
Kirchen Wurden‘ "die kirchlichen BeiätändeH « für
:Kéieesdienstverweiqéfer. die im Ufiterricht zu Fragen der KBV nnd
'Zikildienstes ’TZD) SteITUnQ nehmen dürfen. Sie‘ verstehen “sich
aber keinesfalls ala Pendant zum Jngendoffizier, d.h., politische

* Diskussionen werden von ihnen selten geführt; im Vordergrund
stehü mehr der seelsorgerische Auftrag.



Tatsache ist: Jahrelang kannten Vertreter der DFGVK in Schulen
als Experten auftreten. Die zahl.reichen gemeinsamen Diskussionen
mit dem Jugendoffizier belebten den Unterricht. Die Schüler
erfuhren aus erster Hand die unterschiedlichen , Ent—

. scheidungsgründe für die KDV bzw. für den Dienst bei äer BW:
- moralisc.h-ef.hi$che Gründe,

,5— humanitäre Gründe,
» politieche Gründe.

”_‚Die jeweiligen Ififormationeh halfen den Jugendlichen bei. ihrer
Entscheidung für Oder gegen den Wehrdienst. In den mehreren
hundert Veranstaltnngen bis zum Verbot gab es nicht eine
Beanstandung, nicht eineBeschwerde.

w;;MWkonnte auch nach öffentlicher Anfferderung von seiten 3er GEW
und der DFG—VK im Jahre 1983 bis heute keinen Fall nennen.

Um auf die Landesverfflssung zurückzukommen:
; MV reduziert die Erziehung zur Brüderlichkeit aller Menschen und
'”zur Friedensliebe auf die_Erziebung zum Dienst in der Bundes—
wehr. auf die Ausbildung zum Töten. Betrachtet man den Kern des
Lerpzjels ‚der- VV, so muß MV der Vorwurf gemacht werden, in—
doktrinieren zu wollen. Indoktrination bedeutet, daß der Erzieher
den Schüler überwältigt, daß er ihm seine eigene Oder die von
oben vernrdneie Meinung aufzwingt, daß er ihn dadurch unfrei
macht Und genau dies versucht HV mit seiner VV zu erreichen.

‘Dieser Vorwurf läßt sich mit einem weiteren Beispiel belegen:
‚;nében den Friedensvorstellungen der CDU—regierten Bundesländer
eiht es die Empfehlungen der SPD—regierten Bundesländer, die
insgesamt sehr offen und ausgewogen sindu Hier werden all die
kritischen Punkte angesprochen. die den Jugendlichen auf der
‚Seele liegen. Was MV davon hält, zeigt eine Aussage des Ministers

_;im Landtagqauqechußfur Schul.e‚ Jugend und Sport am 27.01.1983.
im Protokoll.heißt. es dazu wörtlich:

"Selbstverständlich dürfen Lehrer zu ihrer Vorbereitung auch
‚den Vorschlag ‚„ der - SPD—Knltüsminister "zum Thema
"FriedenseWiehung- .in» der Schule" heranziehefi. Dieser
Vorschlag darf jedoch nicht den Schülern in die Hand.gegeben
Werden, weil die Landesregierung diesen _Vorschlag vom
Verfassungsvevständnis her ablehnf“.

$oue1t .die Tfieorie» —1fläie iPraxis sieht ”dank engegierter
[.éhrérlnnen anders aus:

‚‘ Viele LehrerInnen lassen sich'ihr Recht an? freie 'Meinungs—
äußerung im Unterricht nicht nehmen (wurde durch das_ Ver—
waltunqseericht Sigmaringen im Rahmen von Profiessen gegen
:die Mahnminuten und Friedenstage, GEW/DGB 05.10.1983 aus—
drficklich bestätigt). Viele LehrerInnen bringen den Hut auf
und. setzen sich über fins Lernziel der VV hinweg. $je
inf.prmieren i.hre SchülerInnen objektiv über beide Sei.ten‚'5o
daß eine fundierte Entscheidung getreffen werden kann. ‘

- Die DFG—VK trägt von außen die Themen KDV und Fri.edenss1che*
" rung in die Schulen hinein {Flugb}.ätter, Artikel, ‘Ver—

anstaltungen mit der SMV), die die Schüler dankbar
aufnehmen. ‘

--, '
.

# Baden-Württemberg .ist trotz VV immer noch das einzige CDU—
/ . Bungeslend, in- dem die KDV—Antragszahlen über dem 'Bundes—

dnrchschnitt liegen.\ In der Zeik vom 01.01.84 bis‘ 31.10.88
wurden bundesweit 280.524 KBV-Anträge gestellt. Dies ent—
spricht einem Durchschnittsanteil von 13,58 % der Jugend—
lichen in den Musterungsjahrgängen. Die Bundesregierung
teilte auf eine Große Anfrage der SPD am 10.02.89 für die
einzelnen Wehrhereichsverwalfinngen felgende Zahlen mit:7 ‚.



Anträae auf KDV nach Wéhrbereichsverwaltungen:
Gesnmfznhl: 28Ö.524

;! Srhleswingolstein/
Hamburg 20.077 = 7,16 %”

II Niedersachsenlßremen 36.508 : _13,01 %
IITNordrhein—Westfalen 83.412 = 29,73 % „

IV HesseniSaarlnnd/ ‘N' :“
. Rheinland—Pfalz 49.170 = 17,53 %
V Baäen—Württemberg - 54.412 = 19,40 %
VI Bayern ' 36.945 = 13,17 %

Baden—Württemberg liegt also 6 % über ' dem
Bundesdurchschnitt!

4. Die Elternklage gegen die VV„„. ‘
_ . _. ,

„„„
Die VV stand und steht im Kreuzfener der Kritik. Neben“ Eltern—
und Schfilerprotesten gab es auch eine „gerichtliche
Auseinandersetznng. — - .

Im Febfnar 1984 erhoben eine Reihe von Eltern ans der ev.- Kirche
im ‚Raum Mannheim/ Heidelberg (Pfarrer; Dekan etc.) vor dem VG
Karleruhe eine,“n1er1nssnngskinge gegen die VV van 1983.

Hauptgründe, auf die sie sich stützten:
4— Formal rfigten die Eltern eine mangelnde gese1zliche Grund-

lage für ein 303ches umfassendes Unterrichtsprinzip.
— Inhalflich wurde gerügf. daß die Vorgaben der VV mit dem

friedensethischen Künsens in der Evangelischen Kirche Deutsch—
lands kollidieren und damii einer bewußten evangelischen Er—
ziehung im EJternhaus zuwider läufen müssen. (I) ‘

Die Klägerfnnen verwiesen auf ein Urteil des Bundesverfas—
Hsungsgerichts vnm 21.32.1977 zum Sexualknndeunterricht,v in dem
\als Mindestinhalte einer gesetzlichen Regelung genannt wurden:
Die _Erziehungsziele in ihren Grundzfigen, ‘die Organisationsform
dés_Uhterrichts, das Gebot der Zurückhaltung und Taleranz scwie
der Offenheit für die vielfachen möglichen Wertungen, das Verbot
der Indoktrination der Schüler, ferner die Informationspflicht
gegenüber den Eltern. (2)

‘Äh 25.Ö7.1985 wies éas Verwaltungsgericht Karlsruhe die Klage ab.
'Die Gründe:
- Die vv Verleizt weder das Recht auf Erziehung noch das ‚ Recht

‚auf Entfaltung der Persönlichkeit.
'— Die VV wird dem TOYeranzgebof gerecht.
fl— Der Staat kann unabhängig von den Elfern eigene Erziehungsziele

vetfe1gen.
— Das Bundesverfassungsgerinht ist der Auffassung. der Ver-
_?assnngsgeber babe eine verfassnngsrechtliche Gnundentscheidnng
fun eine wirksame miIifärische Landesverieidigung getroffen‚leanracthng und Funktinnsfähigkeit 5er Bundeswehr haben ? ver—
faeennqqrechtltchen Rang.

*‚Tm < Unfierrich1zq.ind diese verfassnngsrechtliche‘ Grund—
entscheidung und die allgemeine Wehrpfli.cht zu berücksicht1gen.
Das Recht auf KDV ist, darzustellen.

‘;‚Äus dem Tolernn‚qehn+ ergibt sich die Verpflichtung,auch“andere
‚:Vnrsiejiunqen zur Erhalfnng des Friedens im” Unterricht hu

_ behandeln. Hier braucht freilich nicht unerörtert zu bleiben,
, daß Vorstellungen zur Friedens- sicherung, die die‘bewaffnete
'Vertéidigung schlechthin oder mit bestimmten Waffen ablehnen.
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der von Grundge— setz geiroffenen Grundentscheidung für eine
funkfimns— . fähige mi11tärische Landesverteidigung nicht ent-
sprechen. Beiahung Oder Ah1.ehnnng einer bewaffneten Ver—
teiäignnq stehen snmit nach der Verfassungsürdnung der BRD
nicht als .gteichrangige Alternativen der Friedenssicherung
nebeneinander; das Grundgesef.z hat sich für eine bewaffnete
Verteidigung äes Sfanies nach außen hin entschieden.

{AhmerRung: -Das IetvteArgument bezxeht sich auf die Entscheidung
des BlerG vom 13 Apri}.1978 zur Wehrdienstnoyelle (5, Anhang).
Hier möchie ich hinweisen auf die abWefchende Meinung des
Bundesverfassungsrichtäré EMartin Hirsbh; 'der das Recht auf KBV
keineswegs mats Angnahmerebht, sondern als nneinschränkbares
Grundrecht sieht das im Gegensäfl zur Wehrbflicht ein

mYerfassungsgebot ist und Vorrang vor dieser hat. Dem möchte ich
mich anschließen (5. Anhang) .

Der \erwalizungsgerichtshof in Mannheim wies die Berufung- gegen
das Urteil des VG Kar1.sruhe am 27 05.1987 zurück.

_fn bezug auf das zuvor z1tigrte Lernziel heißt es in äem Urteil:

.=fi'=‘"ur.ißs mag .dahifiétehen, ob diese Sätze bei isoliefter
Betrachtung mit den Kläger“ tatsächlich dahin verstanden
werden müßten, die Schule werde zu einer‘ einseitigen
geeinfiussung der Schüler im Sinne einer moralisch positlven

3w an Bewertung der Run'deswehr nn'ä der Ab3eistung des Wehréiestea
angfihAYfen. ; —1

Jedenfalls Est bei der gebntenen Heranziehung des gesamten
1... 'Themenzusammenhangs und der rechtlich zwingenden

Orientierung der 'Tn1erpreiatinn an den nben\ genannten
qesetzlichen 'find verfaqeunfirechtl1chen . Vorgaben,
%nshegondere " apa Gehof der To}.ernnz, „ Offenheit- :und

”Zurfibkfihltung, dieée
}

Formulierung ‘der . VV mit dem
Verwaßtungégerirhf ‘em mu verstehen, daß damit die
‘verfassungärech%liche Grunäéntscheiéung für eine wirksame
militärische ?.nndpsxerkeidiqung und der . Wi1le des
erfaqqunfiafleberq zum Ausdruck gebrachf warden soll, daß die
>S'.rei?!(Täfte diet Verieid_jgnng gegen bewaffnete Angriffe
dienen sollen" ' '] _ . .

‘
: -~

.5.3‘”"Deh Schi2lern 3011 aiéo ? rechtlich unbedenklich ‚—
ich? mehr und nzcht weniger nahegebracht werden, als dßß
edenfalls auchder Dienst in der Bnndeswehr ein Dienst für

den Frieden sei' ' '”

{
n
?

"Dannöhfiist die Beffirchfunq der Kläger unbegründet, ein nach
der Verwalinngsvnrscbrift erteilter Unterricht lasse keinen
Ranm für eine individue}le‚ etwa an der. evangelisöhen
“Friéäenmethik' orientierte Gewissensbildung und. —
entscheidung. Sollte es gleichwehl zu Mjßdeutungen tder
Verwn1tungsvorschrift in dem von den Klägern befürchteten
Si-nne und einer an!:sprechcnden Ausrichtung des Unterrichts
“kommen, so kann dies nicht _gegen die Verwaltungsvorschfiift
selbst ins Felfi geführt werden. In einem solchen „Fall
obliegf ' _es den zuständigen ' Schulaufsichtsbehörden,
einzugreifen und‘ dafür zu sorgen, daß die. rechtlich

.ux >zehmtenen5 Schfanken beachtet‘werden; außerdem können die
E1?ern in solflhen Fällen die echrderiichen Schritte, etwa
eine Klage auf Unterlassung des konkret . erteilten
Unterrichts, einleiten... um sciche Mißdeutungen einzelner
Lehrer von? vornherein an32nsch1ießen, mag es freilich

„ .; . r..
\» =. „ — . „
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naheliegen, daß der Beklagte alien Lehrern das von «ihm
selbst für zutreffend gehaltene restriktive Verständnis‘ der
fraglichen Textpassage der Verwaliungsvorschrift_ anf
geeignete Weise, etwa in den für die Lehrerinformätionen
vorgesehenen Publikationen fies Ministeriums veräeutlicht".
{33 ‘
In „dieser UrLeilspnssnüe sehen die Eltern zumindest einen
Teilerfclg, wie sie auf einer Tagung am O6. Mai 1988 in Bad
Herrenalb berichteten. Der VGH habe damit dem Kultusminister
HV klare Grenzen gesetzt. Nicht die mit der VV vefbnhdenen
politischen _Zie}e des Knitusministers_ dürfen maßgeblich
seih, sondern. äie pmlitischen Ziele müssen vom Gebot der
Toleranz, der Offenheit und Zurückhaltung interpretiert
werden. Die Richter reden auch nicht mehr vom "einsicht5g\
machen der Bundeswehr und dee Wehrdienstes", sonderh davon,
daß die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine
militärische Grundentscheidung lediglich "zum Ausdruck
.gebraühf werden Sell".
Die Bedenken der Elfern Rind dadurch nicht ausgeräumt
werden,- aber sie sehen in dem Urteil die Grundlage, einem
indoktrinierenden Unterricht entgegenmuwirken.

Bein Siemsmuulles.
,

\ .

Zielen. Schießen. «Töten.

& .



1. Lehrpläne
a. Sonderschule: Klasse 7: Wehr— bzw‘ Ersatzdienst

Klasse 9: Geschichte/Gemeinschaftskunde: nur
NATOIWnrschnuer Pakt; Prabieme der Rüstung;

(.. „' ' insgesamt offene Themenspellung.

b. Hauptschule: Klasse 9:
4 ? ‚w Gemeinschaftskunde/Wirtschaftslehre2

» Lehrp1aneänheit 4: Friedenssicherung und
Bundeswehr.

c. Realschule: a. Klasse 10: Gemeinschaftskunde
. Friedenssichernng und Bundeswehr:

Wehrdienst - 'kollektive Pflicht
Kriegsdienstverweigernng f individuelles

Grundrecht
b. Ev. ReEigion Klasse 7/8 Thema: Alle re—

den vom Frieden RG TI I

d. Gymnasium: a. Klasse 10: Gemeinschaftskunde
Lehrpinneinheif 5
Die politische Ordnung in der BRD;
Bundeswehr und Kriegsdienvaerwei—
gernnfi.

h. Grundkurs 13. \‚fiemeinschnfl.sklmde
Iehrplfineinheit. 1:
Dei Beitrag det-gfin zur westlichen
Sicherheitspolif
Y.ehrn1aneinheif 2!
Bemühungen um Entspannung und
Abrüstung „ „

«. Lelstnnggkurs 13.2ÄGemeinschaftsknnde

Lehrplaneinheit 4:
Friedenseicherungtynd Konfliktregelung

e. Berufsschule: Gemeinschaftskunde
Friedenesicherung und Bundeswehr

%

Vie}? Schn1burhvorlnqe haben sichvder Meinnna des Knltusministers
unferworfen‚ Aus Angst, nicht mehr zugelassen zu werden,
vorzächten viele VerTnge auf eine kritische ‚und objektive
Darstellung des Themas RW unfl'Friedehseicherfing.:;Die VV findet
hierzu klare Worie: "Die Länder fragen deshalb Sorge für die
notwendige Berücksichtigung des Themas Friedenssichernng und
Bundeswehr in den T.ehrp1nnen der einschlägigen.Fäqher.
Darüber hinaus wird von dén‚Ver}agen ewwarteff &aß sie bei der
Hernusgabe neuer Schu1bncher Sowie eensiiger Lehr— und Lernmittel
diesem Thema auf der Grundlage der Lehrpläne in'entsprechender
Weine Perhnunä Craven"!
Dem haben sich die Ver3age mit11.exweile nngepne ‚ Sie Setzen
die Schere im Kopf an und erfu11en die Vergeben"NVS. Jedenfails
fällt die Auswahl kritischer Themen und Taxi? schwerer.
insbesondere dann, wenn eine umfassende Information über
Kriegsdienstverweigerung benBtigt wird.

11



2. Auftreten der Bundeswehr in der Schule

a.

“J"

.Bei den neun Aussteilungen "Unsere Luftwaffe" jm'Jnhre 1988

Wehrdienstberater: Eingesetzt vom Kreiswehrersatzamt,
informiert über Berufsmöglichkeiten bei der
Bundeswehr/Rechfe und Pflichten der Wehrpflichtigen.
lWerdenz von den Berufsschulen eingeladen; laden sich‘ auch
selbsfceini. - ‘

Jugendoffifliere: Untersfiehen den Wehrbereichsverwaltungen.
Gut ausgebildete und rhetorisch geschulte "Fachleute" —
"Werbéaffiziere" ' ‘ “

-Haupf~ und ‚nebenamtliehe Jugendmffiiziere kommen auf
Einladnng‘ in—die Schule/Unterricht (Inden‘sich auch selbst

‘e5n). (Slatisiik über Einsafzbereiche‘nnanahl der Einsätze
kann bei der DFG—VK angefordert werden.) .
Knsernenheeuche: (als offizielle, aber auch freiwillige
.Svhulweranstaltung)
- eintägige Fahr}: Tnfnvérm3#i1nne. Wflffenschnn, Gefipräch

mit Jugenddffizier, selten mit Soldaten:‘
— mehr$ägiqer Aufenthnif in der Kaserne {3 Tage} mit

Teilnahme an Schießübungen {2.8. Goslar).
» Orieflfierfingslauf im Sportuntevrichä, der bei der Bundes—
wnuehr in der~Kase¥ne endet (Konstanz).

» »

RundeswehräuäsielTungen — W&nderzirkus
“Unser Heer", "Unsere Luftwaffe", "Unsere Marine"
Schüler werden 2.T. mit BW—Bussen von der Schule abgeholt

_ undizurückgebracht.
Das BW—Gelände wird großräumig als Kaserne' gekennzeichnet,
in dem Demenstranten keine Infomöglichkeiten haben. Die
Busse fahren direkt auf das Gelände, lassen die Schüler
direkt vbr dem eigentlichen Ausstellungseingang aussteigen,
nehme-‘n. != ie dart wieder auf und fahren aus dem Gelände . Das
Ziel: Abenhßhfung von deerriedensbewegung. ‘ ‘ '

in Bee & konnte-die Bundeswehr ihre Zielgruppe, Schüler von
14 — H8 Jahren, ‘flläerdings kaum erreiehen. Es kamen= nur
wenifge. Schul k"! asset] ‚„ ‘ wa-s die Bundeswehr in‘ !.der'
Öffentlichkeit nichi Zugabe Gene-unter EifnlgsdruckJStehendfi
wurde z.B. in Nürtingen behauptet “und win ide?” Preäse
veröffentlicht, daß 45 Busse mit Schulklassen vorgefahren
seien.‘_ In" Wirklichkeii kamen an 5' Tagen ganze 10
Schuiklassen in 7 Bussen.
Im Jahre 1989 Fanden in Banwü wenige dieser Ausstellungen
statt. Dafür gbng die ‘Bundeswehr in die geschlossenen
Mesgen„ die Inndäuf, Inndnh flurrhgeführt werden.

‘Theater als Medinmu‘
Die Badißchen Kämmersehnuspäele Emmendingen inszenierten im
Auftrag und lmif* finanzieller Unterstützung des
V911eidigungsminisfieriums _ {mehr als DM“ 700.000) awe}

Theatersffickec1 die auf Einladung in den Schulenf aufgeführt
wurden:
1985: "Die Gewissensfrage", ' über 200 Aufführungen}

' überwiegend an Schulen in Ba—Wü während der
Unferrichtsneit, mit anechließender Diskussien mit
einem Jugendofirizien_ .„„_„„ 43
Während fins . nafiärhéin—weetffilischa

"Kultusministerium das“ Sffick als pädagogisch
ungeeignet bezeichnete und'die Aufführungen an den
Schulen in NRW:untersagte, wurde in Ba—Wfi ohne
Einschränkungen weitergespielt. -

12



1987: Das Nachfolgestück "Der Kleiderwechsel", ein sehr
unpoliiisches Stück m1t'der Kernanssage‚ daß ‘man
_zwar keinen Bock auf den Bund habe, aber es halt
sein müsse und es außerdem auch Spaß machen könne.

f. JVAnzeigengampagne und Infopost
Sei? Anfang 1989 betreibt die BW einen Flächendeckenden

‚ Werbefeldzug, der von einer PR—Agentur namens McCann
entwickelt wurde. Unter dem Motte "Eine starke Truppe" soll
der Bundeswehr ein neues Image verpaßt werden.
Ziel: _“

" Bundeswehr und emoti.onate Bedürfnisse der
~Hé: 'I_ Jugendlichen soTIen fugenEcs mit.ei.nander verbunden
' ' und d1e Erlebniswerte wie Natur, Teamgeist,

Kameradschaft,' Bewährung, Sport'‚ Reisen, Technik
jugendgerecht vermittelt werden"

"Tn ihren Sfrntegie—Papieren liest sieh das _so:
‚.3 t„_ Urännb im Zelt und Kochen im Freien gehören zu den

Freizeitgewohnheifen junger Menschen{ Warum
snllhcn Sie im Heer di.ese Wunrchlage nicht nutzen,
wenn Sip», den Dienst 1n ihren Verbänden
darsteliénw.... ‘

Ratsrhiag an die Truppenführer: "Nehmen Sie Ihre
Besucher ins Gelände mit, führen Sie ihnen vor, wo
wirklich etwas verlangt wird, dann erreichen Sie
mehr a1s ms; einer einfachen Waffenächau“

"Eine- neue Sprachregelung soll dabei helfen.
‘ Negat.1v—Begr1f1e wie Druck, Dreck, “Brill sollen
' 6159121 werden durch ‘Pnnitiv——Begr1ffe wie

Selbstfiberwindung, ' Selbntsicherheit,
_, 'Ekitebewußtsein'. {STERN Nr; 1/89)

Nach Erkenntnis des Vartaidigungsministeriums müßte eine
w1anngqvolle Ansprache zum werben von Nachwuchs schon im Alter
\on 8 'Jahren „ansetzen. Doch das ist.p01ifisch nicht
du'rchsetzbnr. Also setzen die Wehrwerber bei der Zielgruppe der13iährigen an. Wer immer sich an die Bundeswehr wendet, wird im
{Comp'u_ter gespeichert. Sehen heute sind die Daten von 1,2 Mio.
fuzendllrhen ab'rufbere1t. Geköderi werden die Jugendlichen "auch
mit Ze1$ungen wie der "Infopost". '
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3. Indirektes Auftreten durch Medien

Bei den ör111chen Stadt— und Kreisbildsfellen sowie bei der
Landesbildsf.el]e gibt es jede Menge Fi].me‚ Videos und Diareihen
züm Thema Bundeswehr. - ~
Das Bundministerinm der Verteidigung gibt jährlich eine neue und
jeweils erweiterte Broschüre "Filme und Informationen über- die
Bundeswehr" heraus. .'-„

Wer die Filme srhon einmal gesehen ‘hat, weiß, äaß hie? das
Soldatsein und der militärische Auftrag des , Seldaten
yerharmlosend dargestel1t wird. 0ft gibt auch dns-Klischee vom
"harten Mann", der seine Aufgabe unter ha.rfen Bedingungen coo}
und qewinsohhnff \nrübf den Rahmen ah.

me Einsatz im Krieg, von Töten van'thschen, ist nie die Rede.

In der Sendung "Monitor" “Bundeswehr bespitzelt Sfirger" vom
1701.1989 kam zum Thema Fxlm noch eiwas anderes heraus. "

Zum einen wurde öffentlich gemachf. daß die Bundeswehr gezielt
und systematisch sog. "Wehrnnwillige" und "Wehrindifferente" —
darunter :vfie}e Gruppen der Friedensbewegung - beobachtet und
hekämpft. Verantwortlich dafür ist ein Truppen+eil in der BW für
"Psychologische Kriegsführung". ‘v

' .-- ": -vö
Folgende Einrichtungen sind hier angegliedert. '“ ‘ ‘

—» Ein,Sendebattai1lon in Andernach
— .‚ Eine Spezialeinheit in Clausthal—Zellerfeld
» ‘ In wWaldbröi die “Akademie für Psychologische Verteidigung
*’ der Bundeswehr". Hier arbeiten nach Angaben von "Monitor'

über leGO psychologische Wehrsnezialisten. EineAufgabe
„u dieser‘ Spezia113ten:”$ie sollen verdeckte Einflußarheit
’ > leisten; Eine der Zielgruppen, bei denen die Bündeswehr

verdeckäe “Arbeit 1e53tefe, waren äié Pädagogen auf der
Didacta 1985.
Die dazu henutzfe Organisation: "Stndiengeseilschaft für
Zeitpndb3eme e.V." in Bonn.
'U.a. stellt diese Geseläschaf1 Bücher und eigene
Filmproduktionen her. Sn wurde efne Reihe von Filmen
hergestellf, die heim Landesffilmdienst in Stuttgart
auszuleihen sind. 'Auf eine KLeine'AnFrage der Grünen im
Landtag ven Ba—Wü gab das Ministerium-in seiner Antwort vom
21.02.89 folgende Filme nn:
‘ "Wehrdienst»— Zivi1fiienst"
“Mit der Bedrohung leben“
"ScwanE‘ort » Ann1vse'
"Militarismus heute"

,
ef ia.

”Friedensbewegung - Wegeaus der Gefahr' _
”War und unser Staat" '

. v‘“

"Friede in einer 'friedlosen Weit“' — W

'"25‘Jahre Berliner Mauer"
} ‘"Angsä macht mobil"
“ \‘"Friede — nur unter Waffen' _“Quadriga zwischen Ost und West" ' ' ‘

Gut getarnt über nach außen seriös und unabhängig auftretende
Gesellschaften horcht die Bundeswehr nicht. nur sog. "Wehrfeinde"
ans, sqndern wirkt in den Unterricht hinein.
Das Verteidigungsministerium bestreitet zwar, daß ihm die
Sfudiengesellschaft untersteht nicht jedoch die personelle
Verquickung (fiber die Abteilung “Psychologische Kriegsffihrung"),
die f1nan7ie],1e Abhnng1gkeit und das Arbeiten“ mi? verdeckten
Mitteln. *

Exn wetterer Ableger der Waldbröler Akademie heißt; "Institut füé
Wissenschaft und Politik", München.
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Ich möchte kurz auf die Didaci;a zurückkommen. Die Bundeswehr
—tritt regelmäßig bei der Didacta mit, einem eigenen Stand auf, so
auch 1989 mit gtaßem Personaianfwand.1n diesem Jahr wurde das
neue Strategiespiel “POIIS — Politik und internationale
:Sicherheit. ein infernkfives Simuaiti.onsspie1" vorgestellt.
—Erarbeitet wurde dieses Strategiespiel von der Forschungsgruppe
Simulationen e.V. Erlangen {FOSS}. In der Begleiihroschüreheißt
;es: ."POLIS ist ein Simniationsspiel zum hernen, Trainieren und
_Meiivieten. Sein' Thema sind die internationalen Beziehungen -
und zwar in Pelitik, Wirtschaft und Sicherheit." ’

Die weit von POLIS besteht aus 11 Regionen. Es gibt mehrere‘
Spieler, u.a. einen Mitjtärspieler, dazu 3 ‚Grundbaustein '

Polieik;fi*Wirtschaff und Militär. Das Spiel'sei Tür Jhgendlföhe
‘ und Erwachsene geeignet. Sekundarstufe II, Seminare,
Volksho-chschulen. Hochschulen, Unterricht von Wehrpflichpigen und
Ausbildung von Jugendoffi7ieren.

Neben der Selbstdarsteilnng der FOGS wird POLTS auch Vdm
EStreitkräfieamf » Dezernat Öffentlichkeitsarbeif — Meckenheim
angeboten. »‘ Sei! Tuni 1989 isi POLIS beim zus1,ändigen
hauptamf.lichen Jugendoffizier verfügbar. Es kann auch'äirekt bei
FOGS fur DH 495.— erworben werden. ‘ ‘ " '

(

“ '”
Das städtische vanasium Rheinbach, ganz 'in der Nähe des
Sfreifkrfifteamies, Hat, POLIS'sbhon mnl erprnbt in Znsammennrbeii
min dem Dezernat Öffentlichkeitsarbeit &es Streitkräfteamtes (in
der Schflie). Dabei kommt es zu einer pnéitiiven, ja fast 'schon
euphorischen‚Einschätzung des Spieles für den Unterricht.
POLIS wird in die Angehetspaletie der Öffentlichkeitsarbeii der
Bundeswehr aufgenommen und ‘ wird als "die 'iéeale
Veranstaltungsfurm für Projektwochen und Seminare" den Schulen
angeboten werden. ‘

Bei der Didncin 1987, die in Basel stattfand, ging das Schüeizer
Hiiitär noch einen Schritt weiter. “Für Fr. 300.000 Steuergeider
wurde! eine ganze -Hnlle in einen militärischen? Süietsalon
verwandelt. Echte Ausbildungsgeräte wurden nufgefahren, wie z.B.
Schießsimnlatow oder Gefechtssimulationsmode}1; AIS’HBhepunkt ein
Leopardpanzer. der seit 1986 in Lizenz in der Schweiz gebaut
wird. - '

Zudem gab es am Eröffnungstag im Begieitpragrnmm ein Armee—
Svmposinm mit dem Titel “Zivile Ausbiidung — Militärische
Ausbildung" '

Bei der lehrmiiteimesse ging es dem Militär vor nli.em därum, die
Herta fies Militärs in die Schu}.e zu ?.ragen und um die Äkzeptanz
des Cnmpntereinsatzes überhaupt. Anders ale das Militär hniien
“aber die Entwicklungs» und Menschenreéhtsorganisationen, die ei—
nen Sinnd hurhen wollfen. eine Vertragskinuse} zu unterzeichnen.
die politische Tätigkeit verbieiet: "Wir haben‘ mit Genugtuung
davon Kenntnis genommen, daß Sie die Didacta nicht fäls Pub—
\iknmsmesse hzw. nie Diskussionsforum Für Fragen ‘der Ent—
wicklungspoiitik, der Menschenrechts usw. zu nntzen gedenken...".@)

\

. .
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LL; Répg_gsionen_g§g§n Lehrer und_Schüler

1. Repressionen gegen Lehrer

Engaqierte Lehrerinnen waren immer wieder staatlichen
Repressianen ausgesetzt, z.T. vom Berufsverbotqbetroffenwnder mit
Bernfsverhnt belegt. So wurde bis in die BOer Jahre hinein der
Lehrer Heiner Häherlein, Mitglied der DFG—VK Bayern, mit
Beruféverbot bedroht, weil er Mitglied der DFG—VK- ist. Erst
nachdem die bayerischen Schnibehörden in letzter' Instanz
unterlagen waren, kannte Heiner Häberlein seinen Beruf endgültig
ausüben. ”" g
Ein anderer Fall ans Rheinland—Pfalz machte in den letzten Jahren
Srhlngneiien. Ulrich Folfz, Kunstlehrer, wurde wegen seiner
Hifqliodfichart in der Deutsche Friedens-Union ans dem Schuldienst
entlassen. Die Beispieie ließen sich fortsetzen.;
Auch in Baden—Württemberg gab es in den ?Oer_und vor allem in der
Sfler Jahren erhebliche‘Konflikte zwischen LehrerInnen und‘ der
Schulbürnkratie.
Einigé besonders krasse Fälle:

— 1981 Klaus Schwarz, Lehrer in Achern—Önsbach E
Auf der Hanptschniabschlußreier wurden Texte zum Thema
Frieden u.a. ven Tncholsky vorgelesen. Die örtliche CDU ging
gegen Klaus Schwarz vor; dieser wurde versétzt.

~ 1983 Hahnminuten des DGB > —4»1@1 „ ‘
Friedenstage der GEW — Anzeigen von Lehrern gegen die
Narbrüstung. Die Lehrer wnrfien gemaßregeit und bekamen einen
Eintrag in die Personalkarte/ wurde später vom Gericht al;
rechfiswidrig zurückgewiesen (Grundlage der Maßregelung war
der g ?2 des Landesbeamtengesetz : Mäßigung und
Zurückhaltung) >11 - « „

‘ = ;
= i

- Prof. Schau von der PH Ludwigsburg wurde im April 1985 dié
Prüfunafierlaubnis entzogen mifi dem Hinweis auf einen Aufsatz
mit dem Titel "Unfrieden abbauen — Frieden stiften,
Anieitungen nur Friedensstiftung im Deutschunterricht".

Die Schulämter und Oberschnlämter "benbachten" ihre LehrerInnen
ständig. So kann es jederzeit vorkommen, daß man "dienstlich"
über kritische‚' gegen das Mei.nungsbi1d des Ministers gerichteté,
Leserbriéfe befirngt und im-Gespräch sqhein &r bejläufig auf seine
heamtenrecbtiiche "Verpfi_ichinng zur Mäßigung"htngew1eqen 'wird.
“Es gibt zwar nocn keinen Beweis für diese Ar? der Observierung,
iednch éine Reihe von Anhaiispnnhffln (siéhv'Affikei”äüdwes%breéäe
10m 05.02 86 und in Lehrerzeitung GEW Ba—wü Nr. 4 vom-22.fi2.863
wi? erst 'xnr knr"ém herauskam, führte fi... 'das Obefscnnlämt
Tubingen Ende der 70er Jahre “schwarze Listen" von Léhréiny' die
vom Rndikalenerlnss beirnffefli'wavcn.‘ Dias kam durch‘ einén
Aktenfund auf dem Müil ans Tageslicht. “’ i“

16



" OBERSCHULAMT TÜBINQEN

, — — ‚Muß—film:1‘5me - ?“th not: - 78S:Trauma!

j y"
An ds:

, Schul— um! Yen-vn!tungnrel’e‘ranten," hun—r du renon‘alnunu T“"‘""""" 3""3'm’5
\txnlch{. nebenberurx. Unterricht) ‘ n„„‚„ü„

myamhz«mm;:|. 29‘°
Aim-tummy r „ , ,‘ . ‘ _ ,

. (Inn hlAnNm-t mus-n) 4" °)! - ”I ’55

in 84m"

. < \ nur.: kenclnluu der Lahduregiemmg uber die Hlicbl
mar V-rfnlauxigslreue in öffentlichen Diem". ' ,
. 4 r

Fuägcixde lefirnndsbevuher bzw. Lehrer vuréeu wegen dus VariiCRfl'S
„van erenntqiuan uber mangelnde Vtrfnnaungau-eua imSunder: des

um: dem Schulé

Oberuchulnm. "xihingan „am in den Schuldienn einge‘htelh hzv.by“ anti-Allen (nn-chi. nach nichh abgeachluaener
, ,

Vanuatu»); »

(' II—Hereum

(Es/1073115» 15Namen).

tv mBereich-

(fifa/gen{0M1me»)

U “"-Bereich:

(Esfolgen 7Namen)

Hicrvan wird Kenntniu angaben mit. dam Rinse“, dnß die (menge—nannten

weh m‘cm a“: nebcnbarunichz uam einnimmt. und“. damn.

:i" '
Die varulzhgndz Liu.» wird xy. „um.

Pr'uidmt

'1’.‘a.us:f,e}uer°Zei'{u—ng Nag! 2E2.“ (Gw- Bea—(da)

Jede Kollegin} jeder Kollege, 'der bis heute bzw. Früher 3n der;
Friedensbewe_gnnä 3k1i\war b5w. ist. kann Ziel der nhqorxlergnä
der Schulbehördenr werden. LehrerInnen sallten si.ch daher ‚1 ref
Peréonalakfén hexm Dharfichn‘am'anschauen, damii: ‚ie wissén, was

esammelt worden is%.. . ‘

ääzr :éiziit durchgeführten Versuche mit dem Einsatz v?n PCs 1n

vier Schulämtern des Oberschulamtes Stuttgart }§ssen nlch?s Gutes
erahnen. Für den Betroffenen ist es .V1e1 schwxerlger,
Dntenspeicherungen einzusehen als Handnkten;
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2. Repressionen gegen Referendare

Viele Referendare knrchen heute vor den Schul—_ und
Früfnngsbehörden, um sich die Einstellungschancen nicht schon von.
vornherein ‚zu verhmxen. Bleibt ein Referendnt‘ bei seiner Meinung;
und ordnet sich nicht den gängigen Denkschablcnen unter, kann es
safari sr-hlechte Nnten geben, so geschehen im Fall. eines
GymnasinTreferendnrs 1984. In der schriftlichen Prüfungsarbeit
Für „das Lehramf an Gymnasien schrieb er über das Thema
"Friedenssicherung — ein Unfierrichtsmodv41 fur dieKlasse 36".
—_„a Der Ersi fncht.et. Professor und Fnchleit.et gab die Nate 1.5

' it.korrekf0r‚ ein Oberschulamtsreferent
,

uné
Miiverfasser der Verwaltungsvnrschrift ven 1983, gab ein
xernichtendes Urteil ab. Der Prüfling sei qpfähig‚_ die
Bundeswehr sachgerecht zu beßnndeln — Note 5. ' '

- Der Drittkorrektor gab die Note 3, das Prüfungsamt setzte
die Nate auf 4,5 fest. ”

Der Referendar klagte und gewann — die Note mußte neu festgesetzt
werden.

3. Die Bun&sswehr in der Lehreraus— und forthildung

Die VV von 1983 sieh? vor. daß dds Thema "Friedenssicherung und
Bundeswehr" in der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung
aufgegriffen werden soil.
Zum einen geschieht dies durch Seminare zu sicherheii's- und
verteidignngspolitischen Fragen, die von den Oberschulämtern in
Zusnnmmnnr'hoif mi? dem Vortocdlmmqfihe'nvkskomumndo'“ der Bundes—
wehr dut'C‘beeE‘i‘xhri muck-n.
Zielgruppo: Lehrer für Gemeinsbhnftsknnde‚ Geschichte, Deufsch,
Helizinn aller Sohntnrten. Die Einladung geht idR. auch an die
ntnnflichen Seminare für Schulpädagogik (Lehreransbildnng).

Zum andervn warden Worhanfahrßen' "ur NATO nach Brüssel
durchgefuhrt, die hal.hjähr1irh i‚n "Knßiur und Unterricht“
(mehrere Fahrten werden angeboten) ausgeschrieben werden.

Dach mile Anstrengungen von MV, ääie Lehrer und Schüler auf die
BundESwehr hin zu frimmen, schsinen vergebene angesichts steigen—
der KBV-Zahlen und abnehmender Bedrohungsgefühle bei den Jugend—
lichen, die kein Feindbild mehr haben.

Dies alles führt bein_MV immer‘ wiedéf zu üblen Ausfällen
gegenüber LehrerInnen, so 3.8. auf dEm wehrpolitischen Kongreß
der CDU in Fallback am 05.11.1988. Beim Thema Bundeswehr ging HV
scharf mit den Lehrernlnnén ins Gericht, die es im Unterricht an
Infiormnfinnen über den Grnhdgeseizauftrag zur Landesverteidigung
fehlen ließen. Den Gymnnsien stellte er deshalb einen
"knrnsfrnphnlen Ausweis" ihrer Erziehung aus. Der "Staatsbürger
in Uniform" sei vielen nur noch als "potentieller Mörder"
bekannf. Er kündigte in .diesem Zusammenhang an, die
GemeinsrhnffnknnHPQOhror stärker in die Pflicht zu nehmen.
~Deren Fortbildungen sollen bald schon nicht mehr freiwillig sein.

Wie schnn bei den "Wehrkunde—Er1assen“ van 1971 und 1983 soll den
LehrerInnen auch jetzt wieder der "Schwarze Peter" zugeschoben
werden.1hre angeblivhe Unfnhigkeit, die Schuler auf den "rechten
Weg" zu bringen, müsse Konsequenzen haben.
Diese Vorgehensweise ist skahdalös. MV zeigt nicht den geringsten
ReSpekt vor seinen LehrerInnen. Als Vorgesetzter ist er damit
untrngbnr. '

'13.,



Ich habé bisläng 'die vürséhiedenen Bereiche; ifi äenen dié „

„Bundeswehr direkt oder indirekt Einfluß auf die Schule’ nimmt,].
dargestellt. Daraus möchte ich folgendes ableiten:

— Das Netz der Einflnßmöglichkeiten der Bundeswehr wird immer_
enger. „

-,= LehrerInnen haben nur geringe Möglichkeiten, sichdiesem,
1' Druck entgegenzusiellen..

—' “'Wer es !rotzdem tut, muß damit rechnen, bestraft zuwerden.
— ‘DaeRepressionsmöglächkeiten-‘von seiten der Schnlbehörde und

' fies Minisferiums werden verfeinert — der Druck ‚größer —‚ebenso das Ohnmachtsgefühl„„dagegen nichts tun zu können„

Es sieht so ans, als ob MV erreicht hätte, was er will.

Doch hat er dies tatsächlich? Wie sieht die Realität aus? Lasséfi'
.‚ich dle Jugendlibhén und Lehrerinnenvon haut:e einfach _maniQu—„
11eren, ‚oder k6nnen sie dem widerstehen? "

NurAngsthaéén ’rfiache'n„ .. Männchen
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IVS ‘Kriegsdienstverweigerunä in der Bundesrepublik und ihre
Behandlung ig„fin;ez£iqhx “" -

1; Kriegsdienstverweigerung
Seit dem 01.61.84 gilt ein neues Kt1eged1eanverwe1gernngegeqetz,
nach dem KDVer in zwei Gruppen zu unterscheiden sind.
Gruppe }: Unged1eh1e Wehrpflichtige, über deren} KBV—Antrag in

einem schriftlichen Verfahren beim Bundesamt für den
“ Zivildienst entschieden wird. "‘

Gruppe 2: Wehrpflichtige, die von der Bundeswehr für “einen
“' bestimmten Termin zur Einberufung vergesehen sind und

dann ‘ihren KDV—Antrag‘ stellen; Zur BW einberufene
Wehrplichtige, Soldaten, Reservisten ‘ und
Zweitantragsteller: für diese Personengruppe gilt nach
wie vor die mündliche Gewissensprüfung vor den
Ausschüssen und Kammern für‘ Kriegsd-ienstverweigerung
bei den Krelswehrersatzämternr

Das neue KDV—Gesetz hat die unwürdxge Gewisaensprfifnng für die 1.
Gruppe* nich! ganz ahgeschafft,‘ aber erhebliche Erleichterungen
gebracht. So wurden bei Vollständigkeit aller geforderter/
Ünferlfigén v(Lehen,}auF ’ ausführliche Begründung ' und
\Führnngszeuänis) unter Wahrung der gesefzten Frisfen QR % aller
Antragsteller nh0r319nnl ' ‘

Béi der 2.‘firuppe mind die Anerkennungsqncten niedriger. Das neueKBV—Gesetz fordert vom KDVér einen 20m0nat.igen Zivildienst‘ (5
Monate länger als der Grußdwehrdienst), der mit erheblichén
=Bélastungen verbunden ist. _. " v »“

Trdtzdem gab es in der BRD nach nie so viele Kriegsdienstverwei—
gerer wie in den letzten Jahren: '

3985: 54252 11,07 % des Mustierungsjahrganges
1986: 58964 : er12.72 %
1937; 830?3 = 14,75 x

= 20:57 %%1988: 77044

und das bei zahlenmäßig abnehmenden Musierungsjahrgängen.
jBaden—WÜrttemherg— ist, wie schon erwähnt, das unionsregierteIBundesland. in ' dem der Anteil ider KDVer noch über dem
Bundesdurchschniht liegt; ‘ ‘ ‘ _

-Jeder ‘5. Jugendliche in der BRD war 1988 ein
Kriegsdiensfverweigeror! f ’ ‘

Woran liegt es, daß so viele Jugendliche verweigern (interessant
ist' in diesem Zusammenhang auch die wieder steigende' Zahl 'vcn
Soldaten und Reservisten, die verweigern)?“ *“ ' ” .,

Sie Aktionen der Friedensbewegnng in den Jahren 1981— 1984 haben
den sicherheit;spolitischen Konsens in der BR.D nufgekfindigt} Wären
‘damals Hunäerftausende gegen die "Nachrüstung" auf der. Straßé„
z.B;"bei der'Henschenke11E‘von Stuttgart nach Ulm‚= so sieht‘man
zwar heute bei Demos wesentlich weniger Menschen, 'doch hät sich
die grundsätzliche * Ablehnung der gegenwärtigen
Sicherheitspoljlik in der Zwischenzeit sogar noch verstärkt.
ARS der STNUS—Sfudie 1988 "Junge Männer und Bundeswehr" geht
“hervor, daß nur noch 2O % der jungen Männer die Bundesrepufilik
militärisch ‘bedrnht sehen. Nur noch‘öd % der lG—lßjhhriqeh
bezeichnen d1e Bundeswehr als wichtig oder sehr wichtigfv f987waren es noch 58 % (1980: 82 %). (5) ’ 51V
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Eifie ihterne Studie derBundeäwehr 'Jugen& undBundesWehr" Ykommt
Anfang 1989 zu Folgenden Ergebnissen: _ , ,

“ “
— 88 % der befragten 17—18jährigen haiten die Rfistnngsausgaben

für vnrwerf1i<h.— ‘ 81 % glauben, daß die Strategie der Abschreckung 'defi
Rüstungswett.lauf afiheizt. ' '“

J‘ Nur 11 % halfen den Einsatv von Atomwaffen im Ernstfall für
i*' rrchiig " ‘

— 85 % hnhen efhisrh„mntn1ifirhe Bedenken aegen'den Wehrdienst
...:“ mi? (für Yinf‘f‘e. ' ' ‘

,
'

Poziätnnqstnf Hnns—Tnnch1m Hauch knmmt zudem Schluß, "daß 67
Prozent aller Grundwehrdtenstleisténden strukturell botentielle
KDVer sind". (5) >

’

8%? Ergebnisse der Umfrage .‚inä Auswxrkungen dev- langjährigen
Aktixitäten der Friedenshewegung.
Jugendliche ffihlen S1ch heute n1cht mehr miiifärisch bédroht und
habeni kéin ausgeprägtes Féindbfild mehr. Das Auftretén un& dié
Ab?üstungsvnrs%h1äge dés soWjetisrhen‘ Stnatspräsidenten ‘und
Parfeichefä Michail Gorbatschow haben “diese Entwicklung
éhfscheidenfi‘»héeinflnßL. Däfl Fnlitiker ihre ‘Glnnbwürdigkeit
insbesondére bei den Jugendlichen zusehends ‘verspie}en3 zeigefi
nicht nur die Uneinsichtigkeit in Sachen Tiefflug, Flugtage etc.}
snndern” auch dfie-Nöliig unnötige Debatfe um die Anfrüstung def
Rhndéswehf, dié untér dem die Tatsachen verschleäernden Stichworf
*Mfiderniäieran' der ntomaren Kurzstreckenwaffen" geführt wirdf
Die westliche Antwort auf Gorbatschcws Abrüstunäankündigungen ih
de? Shwjéfnnioh‘shwin auf die weiforen Begcblfissexder Warschauer;
Pakt—Stanton. hvißi: A U F R Ü S T U G !! M

“nd digg vengohén‘Wugendll'che nlcht. Ihre Antwort'heißti
KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNG! '“

Nichf nur persönliche Gründe , sondern auch politische Gründe
sind aussrhinggebend. Diese sinnlose Politik der Anfrüsfung'
wollen sfie'nibhf mitmachen.
Darüber wird im Schulunterricht nur vereinzelt gcnprochex Wgnn‘
flafih"‘3mü“fléfilschu1— Jund Var allem im Gymnasialbereibhüf'flie%
verweigern auch vie1e Jugendliche. Der Anteil der Realschfiler und
zymnasiasten betrug 1985: 71,6 % HS: 16,2 %.

—Die Statflätik läßt $féh änterprefieren: Die Bereitschaft znr‘KDV
ist mit dem jeweiligen BdeungSstand sehr eng verbunden.‘ Haupt;
schüler und Berufssvhfiler erfahren wenig über KBV. Viele haben
©3®Tabh‘°falsche Infarmaiihnen bzw. kennen das Recht auf' KEV
%icht. Einé‘flntersuchuhg im Land Nordrhein—Wcziffllbq von 3986/87
kam zu dem Ergebnis, daß sidh der Informatiosstand über das Recht
auf KDV \er-schlechtert hat. Vxelé Jngéndlxche sagten damals seh_r
äentli'ch an sie verwe1gern würden.. Wenn sze die Pntquechenden
Infarmaétdflen haffen. '

h

Eine -qanz' erstnnn'1.iche Zahl ronni 1n dvesém‘ Zusammenhang'HHie
bereits erwnhnt.e Studie der Bundeswehr von 1989 (STERN 1/89):
“ ' 67 % nIIer Grundwehrdienstle1rienden sind

patentielleKriegsdienstverwe1geret!

Dih. diese Soldaten Sina für die Bundeswehr ‚ für die Ab—
?srhrecknng oder für eine evtl.“ wirksame Verteidigung eher uh;

1hrancfih3r.’dh Gib an? Unkennfnis der Möglichkeit dér KEV zum Buhfi
'gélängt sind und die Prinzipien des Soldatseins und die ‘ÜberzéUÄ
qung .der Nofwenaigkeif einer miiitärischeh Verteidigung 1ängst
abgelegt haben.
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Ich spreche in diesem Zusammenhang von einem Wertewandel "hier
den Jugendlichen.
Die abnehmenden Bedrnhunéraci'uhlb. div Aufgabe dee Feindhildes
und das darau$ resultierende sinken der Wehrbereitsehaftzeigen
doch, daß dté Jugend von heute gar nich1_sm unpolifisch 1.51, wie
man sie dazu$tellen \ersucht. Es stimmt, daß sich eizwas geändert
hat.: '

Es €51 heute zwar nicht mehr möglich, zuveiner Friedensdemonstrati
Hunderitausende auf die Straße zu bringen.
Das ‘Bffenflizhe Engagemenf ist; weg. Viele FriedenSr ‚undJugendgruppenstehen kurz. vor der Auflösung. = ; „fw

-Darüher müssen wir uns Gedanken machen. Ohne Nachwuchs
verknöcherr die Bewegung organisatzorisch, die Altersunterschiede
werden immer größer und die Scheu der "Jungen" , mit den ”Alten"
etwas gemeinsam zu machen, wächst. 1

* “ *:“

Dafürspiel? rich heute vieles im sog. "still.en Kämmerlein" ‚ab.
Die KBV ist individna11siert. werden, nicht zuletzt durch das neue
schr1ft11che Anerkennungsverfahren. '

E5 gibt_ noch mehr Pagitives. Die Gedanken der Jugendlichen sind
we'der verstaubt noch inhaltsleef. Viele Jugendliche“ verweigérn
aus ganz politischen Gründen, und sie nehmen dafür Nachteile in
Kädf.’ Ich spreéhe‘von den bewußten und gerichtlieh ‘abgesegneten
Benachteiligung der kr1equ1entherwe1gerer durch einen llängeren
und hi terenD1en'st 'gegenüber Soldaten. ' '

31959. chieile" dre meiner Meinung nacfh grundgeseivwid_r1g sind,
wiegen für die Jugendlxehén nich? so schwer, als daß siedeswegen
zur Bundeswehr gehen wurden. ”

Auch in diesem Zuäämmenhang sind die Pläne NVS gesenejtert,
durch die VV von 1983 die Jugendlichen' vom Dienst _in der
Bundeswehr zu ubervensen. ' ‘“‘

Es hai ja auch nicht lange gedauert, bis MV hiefiffir die
_Schu1digen gefnnden hatte — die Lehrkräfte. Hier werden
Schuiäznwefshngen ausger„prochen, d1é ganz etndeutlg falsch sind.
Die "Verantwortlichen" sit„zen in Bonn und Stuttgart.

2. Die Behandlung des Themag Kriegsdienetverweigerufig im
Unterricht: “ ' ‘

. Wie sehr flag Zusammenspiel von Pelitik ‚— Militär - Schule
vorangeschritten ist, zeigt die ‘schén 1986; befiéälosSene
Schulzeifverkürzung für das 13. , Schu11ah1 an Gymnasien um einen
Monat, die 1989 zum ersten Ma] xum Tragen kam. (Schulende in Ba—
Wü ,ieiz131.05., früher RG.5.08 }

Warum wurde die Schulzeit; verkürzt ?
Na. damit die Abiturienten schneller zum Bund können !

_1‘

‚Hinterg_und;

Aufgrund der, geburtenschwnchen Jahrgänge kömmt die Bundeswehr
mittel— und langfristig in Personaischwierigkeiten, um die
"Sollsfärke" von 495.000 Soldaten aufrecht an erhalten. Es Eibt
in den nächsten Jahren zuwenig männ1iche Jugendliche, die
wehrfähiä sind. Der Plan, statt dessen Frauen zum Waffendienst in
der Bundeswehr berauzuziehen, wurde aufgrund der
Grundgesetzbesrhränkungen schon in der Diskussion failengelassen.
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Also wurde eine Reihe anderer Maßnahmen beschlossen. Die
wichtigste: die Grundwehrdienstverlängernng auf 18 Monate. Doch
der Beschluß, die Grundwehrdienstzeit auf 18 Monate und “den
Zivildienst auf Z4 Monate zu erhöhen, wurde zunächst einmal bis
1992 ansgesetzi. Trotzdem bleibt die kürzere Schulzeit für das
13. Schnliahr an Gymnasien bestehen.

'Ganz {& Gegensatz zu diesem Entgegenkommen des Kulfusministers
gegenüber der Bundeswehr wird das Thema Kriegsdienatverweigerung
im Unterrricht stiefmütteriich behandelt. Dies wird mit der vVV

“;beabelrhttgt Bas Thema KDV wrrd awn: in den Iehrp}.nnen erwähnt,
“'jéäoch ehef beiläufig. Erwähnung des Grundrechts auf KBV ja, aber
sonst.....?
Mii Sicherheit sind nicht 3119 Gameinschaftskundelehrerrnnen
‚über das neue Recht auf KDV informiert. Die meisten Lehrerinnen
kennen das Geset7 lediglich nberFYächlich. Das reicht ja auch für
den Unferrichi. mehr verlangt der Lehrplan nicht.
Üetaillivtte Kenninisse =ind meiner Meinung nach notwendig, um
“.die >. Schüler umfasäend' auf eine Gewisaensentscheidung
-vorznbereitehc‘ Doch daran mangelt. es bei vielen Kolléglnnefiß

“UteInformati.onsdefizitéan? seifen der LehrerInnen setzen féiph
bei Schül.ern fort. €“

Ich möchte jedech die KolTengnen ausdrücklich in Schutz
nehmen, denn waher sollen sie Unterrichtsmaterial zur

.FKfiYGgsd?ensfverweigernnä nehmen? Das Angebot in den SchulbÜChern
.“Wst gering und z.T. sachficb Falséh. Ich habe einige Schulbücher

durchgesehen und dabei foiqendes fesfgesfellt:

LN‘PwHäuptschule: Geméinschäftskundefw}%tschnFtslehré
Klnsee'gk Srhrnedel—Vérlag 1986
KBV—Regelung wird nicht erklärt.

-94 'Gem91nechaffekunde!W1rteohaftelehre
1-} Klasse 9 Metzlersche Verlagsgesellschaft 1986 ,

'

KBV—Darstellung falsch’völiig veraltet (Ausschüsse statt
schrifflibhem Verfahren).

All

wk FHR§HTsChHT@T”Geméidschaftsknnde
Klasse 10, K1ett-—Vexlag 1984

KD\-Regelnng sachlich richtig

Gymn351um*‘Cemelnsbhaftskunde
Klasse $0, SchroedelVeriag ' * ‘

insgesamt ahflekkive DarstelTüng; wénngleich der KBV—Teil
sehr kurz 1:1.
Kaine Dnrstellfing des ZivildiensteS.
Zuwenig Grund€nfnrmationen."

— Berufesrhnlé: Gemeinschaftäkünde
Raumann/Räzner/Franke "Informieren, Diskutieren" 1984
Snehiich deiAEIIivrfr Hinfergrundinfürmntionen muß . man
allerdings selbst suchen. ’ "“
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Die Behandlung des Themas erfelgt überwiegend auf der Grundlage
der VV, wonach der Wehrdienst : Bundeswehr eine_ kollektive
Pflicht und die Kriegsdienstverweigerung ein individuell in
Anspruch genommenes Grundrech1_ ist.
Es fehlen in den Schnlbüchern:
» Tabellen über die Sieigerunä der KDV—Ant.rngszahlen;.
— Tabellen über AnerkennunglAblehnnng ver den jeweiligen Gremien!

Instanzen; BAZ — KWEA, ‘

— Angaben darüber, wie man einen_KDV-Antrng in Gang _eeinf.
Unterlagen — Fristen etc., ‘ ”"

» Einsatzbereiche im Zivildiensi,
— Funktionen der ZDL 7ur Aufrechierhaliung des'Sezialsystems

und vieles mehr.

Woher bekommt nun ein Lehrer diese Informätionen? Von der _Schulf
verwél‘nnq oder gar dem Minislerium wohl kaum! f
Von den Srhnlbuchverlagen vielleicht nnd immer vorausgesetzt, sie_
haben solche Unterrichtsmater.ialien. . ‚_

Von den‘ Friedensorganisationen können. Flugblätter und kleine
Broschüren bezogen werden. Für die Erstellung‚ eigener Un-
terrichismaterialien fehlen Zeit und Geld. Und falls sie vor-
handenwären, könnt.en sie an der Zulassung zum Unterricht schei—
tern.
Also ist der/die LehrerIn meist darauf angewiesen selbst Zu
reeherchieren, Material zu bestellen und es für den Unterricht
nufzubereiien Die DFG-VK hat, einen Foliensatä (6-8 Folien) zum
Thema Kriegsd1enqiverwexderung121v1ld1enst

, zusammengestellt,
(thien sgehe Anhang}

Soll sich ein Jugendlicher objektiv informieren und eine für sich
bindende Entscheidung treffen, KDV oder Bund, so brancht er dazu
Informationen. Ein erster Ansprechpartner/quormant ist meist der
Freund, der zweite die Eltern, der dritte der Lehrer, und'erst
später kammt er an die Adresse einer KBV—Organisation. Bei _der
Entscheidung selbsi spielen andere Faktoren eine Rolle. ‘

Wie. bereits erwähnt sind 67 % der ‘Grundwehrdienstleistenden
potenfielle KDVer. Sie gehenlgingen oft ans Unkenntnis über die
Situation im HDV—Bereich zum Bund.
Auffallend ist dahei, daß viele Jugendliche auf dem Land zur BW
gehen, während die Jugendlichen 1a der Stadt mehr z‘umVerüeigern
gendierén‚ ‚

Der eigigche Grund; Die Jngendlichen in der _Stadt ‘häben‘ die
notwendigen Infermationen. Die DFGfVK hat in‘allen Großstä_ten
‘Gruppen und KBV—Beratungsstellen, {in den ländlichen Gebieten
fehlen diese Anlaufpnnkte. Diese strukturellen Unterschiede sind
uns bewußt unä wir haben unsere Arbeit entsprechend umgestaltet.
D.h. wir machen ein— bis zweimal im Jahr sog. KDV—-Tourneen, wo
wir in den Gebieten, in denen es keine KDV—Beratungestellen gibt,
gezielt Info—Arbeit durchfüh1en. Dies isi. weder flächendeckend
nach insgesamt ansreichehd, trotzdem kommen gerade aus diesen
Aktionen heraus viele Anfragen zur Kriegsdienstverweigernng.

Ein Element dieser KDV—Tcurneen sind die Auftritte vpn DFG—"K—
Yerfreiern in Schulen. ‘Nachmittags— bzw. Abendveranstaltungen in
den Schulen außerhalb des Uniorrichis sind ja erlaubt. Und so
werden wir seit zwei/drei Jahren wieder verstärkt zu solchen
Veransinllunqen in die Schulen eingeladen, Sei es mit, sei es
r‚ohne Jugenänfffizier. ‚‘Oft sind es SO—‘OO Schülerinnen, die sich diese Veranstaltungen
zur eigenen Meinungsbildung ansehen/anhören. Dabei geht es nicht
allein um KBV. sondern umfnssender werden die Themen Militär,
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..

‘SDauer des Zivildienstes 20 Monate} stehen geblieben wer

Aufrüstung, alternative Friedenssicherung dargestellt und
krif ier—h dieimtiert. ‘

,

Ich halte z.B. Podinmsdisknssionen zwischen DFG—VK*Vertretern und
Jugendoffizieren für eine wichtige Vernnstaltnngsform. Für „die
Schüler werden anschaulich die Positionen und Argumente ‚der

__beiden Seiten vorgetragen. Daran kann, ja soll sich sogar
”_gerieben werden. Dies 19% die beste Art, Sachinformationen nu

vermitteln und die Schüler zur eigenen Meinungsfindung und
Gewissensbildnng zu erziehen.

3. Fächerübergreifender Unterricht .

Es darf im Unterricht nicht bei der Darstellung von‘ Grund—
wehrdienstzeif (Bauer 15 annic} nnd‘ Yr1eg3älenßiverwe1gerung

n. Das
Thema Landesverfeidigung und Friedenssichexnng wit militnrischen
Hitieln muß umfassend behandelt werden.- Dazu können fächerüber—
greifend die Themen Ökologie und Ökonomie mitbehanäelt werden.
Die Ökologie spielt in das Thema Landesverteidigung entscheidend

__mit hinein. Umwel!.zersi.örung durch Manöverschäden, Umwandlung von
‘fruchtbnrem Boden in Panzerübungsgelände sind nur einige Punkte,
_die ich hier erwähnen möchte. _‘.

‘ Dazu kommt. daß Rnhstoffe sinnlos Für die Produktion von _Rü—
sfunesgüfern verwendet werden, ‘äie nutzlns, vor'nllem eher le—

hensgerährdend. hernästehen. " '
'

‘ “

:ßir könneen es uns heuie'einfach nichi mehr erlauben‚ es dileitnn—
tisch mit unseren natürlichen Gütern nmzuäehen.

Hin7u-knmm1‚finß die miliiärieche Friedenenichernng‘ die
Z111lbeiolkenune 'immer mehr bedroht. 'Mnn spricht )a schon vom
‘ ‚Krieg gegen 'die eigene‘ßevölkerune, vor allem im annmmenhnn‘gmit
Tiqfflügen und Luft— bzw. Waffenschnuen.
anetein und Remscheid sind die irnurieen “Höhepunkte" einer
beispiellesen_Arroganz‚ mit äer uns die Politiker von der Notwen—
diekeit ‚solcher Übungen und VernnsLnltungen zu üherzeugen ver—
etrhen. iHier warden weiterhin Opfer aus der Zivilbevölkernng in

nigenommen, \nhne auch nur im ge_rings i..en auf die Meinungender
Tbetroff‘enen Bürger in hören. Hier ‘wird am denilichsien sichtba‘r,
gie sehr nich die Politiker von den Sorgen, Äng.ien und Gefühlen
der Bevölkerung entfernt haben.

„4. Thema Gesamtverteidignng

(7.9h1e1-Innen d‘ürfen beim Thema Landesrerteidigung nieht bei _der
militärischen Kompenenie allein stehenbleiben. Das Gesamte
_yerieidieungskonnepi der Bundesrepublik Denlsrhlnnd setzi sich
eng zwei Kamponenten zusammen: der militärischen, {z.B. die Bun-
deswehr} und der nixilvn {n.ß. 73V?) — und Kainsironhensrhntzl.

Bii der miiliiärisehen Komponente ist für jedermann "klar
ersichtlivh. dnß Snlflnien, Warren ein. damit eomeinfi mind. Kurnä
das betrifflt die wehrpflichtigen Männer !!
Bei det fixilvn Hnmpnunnfv wird es da schon ‘\iel
nndurche1cht1ge‚. Es wird zwar nahezu iede/r Bundeshnrgerln dar1n_
"einbezqgen, nuv die wenigsien wissen. darüber Besche'id.

Die Schüler sollten auch darüber aufgeklärt werden. Beispiele:
« § 79 ZDG sagt, daß ZDL im Ernstfall in das

Gesamtverteidignngskonzept integriert sind. Sie=
fwerden im Ernstfall an ihrer ZD—Stelle eingésétthm

; .,;r'. _.
~ Art.! 12a Abs. 4 GG: Einssniz von Frauen im Snnitäts—' und‘

. Heilwesen sowie in orisfcsien ‘militärlschen_
Laznreftorganisntionen vom 18. « 55. Lebensjahr.



Eine sich se11 1971 n11e zwei Jahre w1ederh01ende Übung ‚im
zivilen Bereich ist Wintex/Cimex. ‚uf.
Winte\/Cimex ist die umfassendsf.e S_1.nbsrahmenübung der NATO, an
der nahezu 911€ Mitgliedsstaaten teilnehmen. Si _erstreckt sich
in der Regel uber 14 Tage und findet 1m zwe11uhr1gen Turnys in
den—Monaten Februar/März‘statt. “‘ "

Wintex: steht dabei für Winter Exercise (Winterübung und benennt
' den m11.itärischen Te1.1 de1 Übung). .

ijexz151 die Abkürzung für C1v11——M1111ary—Ex
11‘ (fiv11m111f.ärische Übung) und beschreibt. den Tei1, in

dem die Roä1énsl.é1en der Bundesländer und Gemeindgver-
waltungen auf Grundlage des militärischen Szenar'$ die
Znsnmmenarbeif z1v11.er und mlitxtarlscher Stellen im
“Ernsanli” üben.

Wintex/Cimex ist.' eine sag. Geramtvertoid1gungsübung und. nach
offiziellen Verlautbnrungen eine re1.ne Papier! und
Schreibti 5011111111111;.
Was haf‘W1n1ex/C1mex m1t der Schule zu fun?

Auf" den ers+.en Blick gar nichts, möchte man denken. noch Äunter
Eeruöke1chi1eu1g Von H1ntergrund1nformxt1onen .1eht die Sitnation
e1n weniz anders aus. ”

w1n1.ex/C1mex nnter1.1egt strengster Gehei.mhaltung. Nur durch be—
harrlichés Nachfragen kommt. man an Infnrma%.1onen. So hat sich
nach Ansknnff des Bundeekanzlernmäes.vom 22.O7.88 bei _der‚ Win-
fex/CimexÜbung R1987 (TAZ 1810.88) das Oberschniamt. Stuttgart
beteiT.1gt In nden——Wü1'1temberg darüber h1nnns 5 Schnlämter,
deren Namen der Geheimha].tung unterliegen. Mehr als 150 Schu—
len im Bundesgebiet dnrunt..er eiTiche in BadenWürttemberg,
'werdén als Übungs— und Schutzräume ausgebaut bzw. genutzfi.

Sehr wahrscheinlich haben auch im Jahr 1989 Schulverwaltungs-
_sfbllen 'aüf verschiedenen Ebenen an Wintex/Cimex teilgenommen.
Die ‘Frahkfnilet Runflschnu vom‘ 06.03.89 berichtete von Pro—
testaktionen von 100 Eltern und Schülern in Freiburg, die sich
dagegen wehtten, daß mehrere KlnssenVimmer ihrer Schule für
Cinxleweckentfremdet wurden.25 etädtische Bedienstete übten in
der Schule mit é1.nem Weltkrfégssäenario ;1v11— :und 'Kata—
strophenéchutz.‘
Das ze1g1'fleu111ch, daß nnqh die LehrerInnen verplnnt sind bzw.‘
verplant: werden.zum einen als Soldaten, zum anderen als ZDL oder
Frauen 1m Rahmen yon Art‚ 12a, Abs. 4. Wintex/Cimex nnflxüäungen
für den Ernstfall.

Falgende nese1ze, die die Verteidigung betreffen{'gelten bereits
heute: :

' . '

W’ff Sn1datenge$e1v/Wehrpf11chfq9901? “”
— Zivildienstgesetz § 79— Kriegsd1enst.verweigerungsgesetz— Bundespolizeibeamtengesetz{Bundesgrenzschutzgesetz
Dazu " 'knmmen die " Notstnndsgesetze' ‘ von ’. 1968
(Katastrophenschuizgesetz, Arbeitssicberstellungsgesetz,
Gesundheitssichersfellungsgesetz).

Mit dem zum 01. Februar 1990 verabschiedeten Katastrophenschntz—
Ergänzungsgeset.z der Bundesregierung we1den ‘zahlreiche
zivilschntzregelungen für den Kriegsfal]. in Kraft gesetzt.
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Artikel I § 9a .
«

‘ “Die Katasirophenschutzbehörde kann Männer und Frauen vom
vollendeten 18. Lebensjahr verpflichten, bei der Bekämpfung
der Gefahren und Schäden, die im Verteid1.gungsfall drohen,
Hilfe zu leisfen, wenn die vmrhandenen Helfer im Einäatzfall
nicht ausreichen" (...).

— In den § 13, 13a~c ist die Erfassung des gesamten Ge;
sundheitswesens und die Meldepflicht für alle in Ge—
sundheifsberufen Ansgebildeten für den Kriegsfnll vor—
gesehen. Kliniken und Ärzte werden verpflichtet, dazu alle
gewünschten-Auskünfte.zu erteilen und ihre Räume betreten zu
„lassen. _ -

«„;5Das Gesetz„ sieht wexter ver, daß die Hilfsorgan1sationen
„wie DRK4 Johanniter—Unfallhilfe’ u.a., die zahlreiche
Verweigerer als Zivildienstleistende beschäftigen, im
Sanitätsdienst der Bunäeswehr mitwirken können.“ Daraus
fpggt,»„daß ehemniige Zivildienstleiétende, die.-sich ’im
Frieden , für diese Dienste bereit erklärt zhahen, :ifi
Verteidignngsfall nnfier Ausschaltung des Grundgesetzes in
den Sanitätsdienst der Bundeswehr einbezogen werden können.“

Artikel 2: Ergnnznng des Beamtenrechtsrahmengesefzes, Abschnitt
IV‚‘;Qonderreee1nngén Für Zwecke der Verte1digung _einschließlicfi
des-éschntre==der. Ziv11_he1n1kerung § 1.33b - - . „

:„‘ "Der Reamt.e kann -für Zwecke derVerfe1d1gung‚auch ohne sei-né„ Zustimmung JH einemanderen Diensfherrn abgeordnet oder zur
-Dienstleistnh.gv‘ bei über—_' oder zwischenstaatl—i.chen

, Daenqtctei1enverpflirht€1 werden._

~ „fi Dem Beamten köhnen für Zwecke der Verte1d1gung auch Aufgaben
„ühprinnzen— warden. die n1qht i.=einem„ Amt ader seiner
Laufbahnhefähigung entsprechen.

—. „Der ,Benmte uist' bei einer VerlegfingL der Behörde foder
KvBiiexxstsxfellew 2hr ‘Anienstleistuhg " am ‚neuen Dienstort:
a=verpf1ichfet. ." "

[
. :

—.;» § 133c&“Die>Ent1assfing eines Beamteh auf seinen Antrag k&nfi
für; Zweckefder Vefteidigung hinnusgeschoben werden‚- wenn
d1es 1m 5”fent11chen Tnferesse zw1ngend ezforderiich istund
der Perscnalbedarf der affentlxchen Verwaltung im Bereich.
zseines D1enstherrn-auf fre1w1lliger Grundlage nicht gedeckt
Werdenkann" “ _ „ : „ya

- § 133e: (!) "Wenn d1enst11che Gründe es erfordern, kann der
Beamte für Zwecke der Verteidi.gnng verpflichtet werden,w
Morübergehend in Gémeinschaftsunterkunft zu wohnen und? an
Gemeinschaftsverpflegnng te1lzunehmen"„„ {Eine : schöne
Umschreibung für Kasernierung.) » =

A

’ . 4 ‘ ;.(flf __: .

Zn den verpfiichtet.en Beamten gehören auch die LehrerInnen,
allen voran die, die aufgrund von Ausmnsterungen weder Wehr— noch
Z11.iid1enst geleistet, haben.j :.-»~ :.„_ ‚ .

. !
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Dasmfleäebz ist für diechhu e mehrfach'von'Bedeutungü** ““— Viele KollegInnen wissen nichts von ihrer Verblänung,
obwohl sie geseleich verankert ist. Sie mügsen darüber
informiert werden. '

~ Die SchülerInnen müssen ebenfalls informiert werden. Sie
müssen- wissen, — was mit ihnen geplant ist/wird. ” Die
Lehrerinnen haben die Aufgabe, die ‘entsprechenden

~p Informationen zu liefern.

Angesichts der Entqpannnng zwißchen Ost unä West läuft das neue
Gesetz, das ausschließlirh auf ’den Kriegsfalr‘ ébzielt, der
Entwicklung zuwider ' ‘ ‘ "'

Ffir die Schüler kommt ein weiterer Aspekt hinzu:
wie aufgezeigt, sind ZDL nach 5,79 ZDG in die Gesamtverteidigung
miteinbezogen. D.“. auch sie üben bei«WintexlCimex mit, wenn sie
sich nicht dagegen wehren. Jedesmal wird versucht, ZDL in die
Übung miteinzubeziehen. Und wenn ZDL lediglich Akten hin— und
hertragen isollenyl wie dies zuletzt bei.m Landratsamt in Lindau
'(1-987) von drei ZDL verlangt wurde. Diese ZDL widersetzten .sich
dieser zivilümil1tärischen Ubung m1? Erfol.g. „

Ebenfalls in Lindau kündigte der'handrat Klaus Henninger (CSU)
im März 1989 dem Kriegsdienstverweigerer nnd Sozialpädagogen
Alfred Hurst, nachdem dieser sich wie 1985 und 1987. geweigert
hatte, hei Wintex/Cimex teilzunehmen. (7) ‘ ‘ - „

Wintex/Cimex übt die Einplanung der Zivilbevölkerung in den
Krieg. ”Das Kriegsszenario 1989 begann ähnlich wie in früheren
Jahren: wirtschaftliche Krise in der Sowjetunion, Krieg—im Golf,
Unruhen in Jugoslawien, Mobilmachnng im Osten, Einmaräch
sowjetischer, Truppen .in Jugoslawien; Mobilmachung im. Westen,
Angriff des Warschauer Pnkles. 1 »

Die Allianz hält dem konventianellen sowjetischen Angriff‘ zu-
nächst stand,- dann—aber « Moskau-setzt Giftgas ein » bricht die
Front zusammen. “Die NATO schießt "atomare Warnschüsse", um- den
Krieg zn-beenden: Weil die Sowjets ihren Angriff nicht stappen,
startet: die ‚NATOIeinen zweiten massiven Atemschlag — Ende 'der
Übung" (aus SPIEGEL Nr.: 8, 20.02.89). Allein die Darstellung des
Szenarios und dievßskalätian machen deutlich, daß die Zivilbevöl—
kernng nicht geschützt werden kann. Die fieheimhnlfnng van Seifen
der offiziellen Stellen, die an Wintex/Cimex teilnehmen , ist
durch nichts zu rechtfertigen. Warum legt man die Planungen nicht
offen, sagt, wer wo beteiligt ist/eingesetzt werden soll, wo und
wie geübt wérä? Diese Art der Übung legt doch nur den Schluß
‘nahe, .daB die Zivilbevölkernng in‘Unkenntnis der tatsächlicäen
‚Situation im V—Fallu-auf Gedeih’ und Verderb zum Dienstm‚ver-
pflichtet werden-soll. Eine umfassende DiSknssion über Sinn „und
»Zweck einee Solchen'fliensteg wird heute als pülitisch ungewollt
abgelenni — die Bevölkerung könnte ”NEIN" sagen zu solchen
thnfvmqflnahmen „‚ „' .

Tt‘h glaube, daß anhand dieser Fakten deurlich wirdg daß das-Thema
Verfeidigung nicht allein auf Bundeswehr undeilitär beschränkt
'werden darf. Es muß umfassenäer dargestellt werden, wobei der/die
LehrerInnen- die »wesentlichen Aspekte selbst

,
erfahren und

'ausgearbe11et haben sollfe. . -

Mangelnde Kennln1s der laufenden Diskussien, gepaart.mit wenig
Unterstützungsnrbeif von seiten der Schulverwaltungshehörden oder
des Ministeriums, erschweren nbjektiv die Aufgabe des Lehrers.
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wfigéegäen .gaLLog_thäge ...für. ‚einenr_‚_‚__._i_riedénsgg;i„isafiéj
ntgrricM

Erziehung zum Frieden, 2n friedenpolifÄschem Engagement.

Unverzichtbare Inhalte einef Erziehung zum Frieden sind für
mich:

Erziehung zum vnrnnfwnrtungsbewnfiten, pnliiisch denkenden
_Menschen,

—» ‘Etkennen xmz Gewwilir».ir‘uhhn‘en„l
‘~ Erkennen von Krßegsursachen un& Kziegsfolgen sowie der

Geschichte und Funktion kriegerischez Konflikte,
— Alternative Konzepfie zur Palitik der Abschreckung,
, Abrüstung.unä gewalifreie Akhionen als Mittel der
,firiqgsxevzhi‘zfung,~

— die Erkenntnis, daß Kriegsdienstverweizerung ein “nein-.
geschränktes Grnnärecht ist und nicht zum Ausnahmerecht
&eqradierf werden darf.

Voraussetzggg für einen_Friedenspclitischen Unterricht ist: für
mich in erster Linie die Bereitschaft der Lehrpersonen, ihren
pädagogischen Freiraum zu nutzen.
(Kiel Shiite es sein, gemäß unserer Landesver?assung„(Art. 21}„die
Jugend zu Freien und verantwortungsrreudigen Bürgern zu erziehen.
.D.h. durch Unterrich? nnd Erziehung sollen die Schüle%lnnen
befähigt werden, als mündige Bürger eigene verantwnrtnngsbewnßhe
Entscheidungen zu treffen. Dies gilt nicht allein für einen
.Epiedqnspoljyierhen Untorrivhl. flag is? efn qenerciles Lern— und
wErzjehungszieI. .,
_Nupq und das sage ich dentiäch, gehört zu einem Friedensunter—
‚richt ein Stück weit Emanzipatien, &.h. &ie Bereitschaft, kriti—
zsche Themen im Unterricht darzusLeilen und zu behandeln‚ nämlich
freie Meinungsäußerung im Sinne des ‚ Stellnngbeziehens. Die

„Lehrperson muß nichi in einer “Neutrnmstellnng” oder in mantra-
„lität verhnrren. Die Schüler werden recht schnell fragen "Wie
.ist fibre Meinung dazu?" "Wie haben Sie sich entschieden?", . und
darauf muß ich als LehrerIn antwcrten, wenn_ ich eine _ver—
‚trauensvclle Arbeit mit den SchüXern will. Eine Partien. Ri»
.säkcbereitschaft, sich gegenüber dem in vielen -Kollegien.„vor—

‘ü

herrschendeni Meinungsbild durchzusetzen und auch einmal ‚gegen
den Strom der Gleichförmigkeit und an die Meinung des Ministers
nnqepnßfen Heinungsäußerungen zu schwimmen, gehört dazu.

'Welche Vorschläge können im Qnterricht verwirklicht werden?
ein der Lehrer—Zeitung der GEW‘BnWfi Nr. 17 vnm 19.09.83 wurde eine
..Znsnmmenstellung von Friedensfihemen im Unterricht veröffentlicht,
die den Lährplähen fier einzelnen Schularten entnommen waren.
Daraus gehen.‚nh1reiche Anregungen aus den anderen Schulargen
hervor, die man im Unterrirhi e1nset/en kann. i
Friedenserziehung ist e1n umfassendes Unfer11chfqpr1n/xp und
beginnt bereims in der Gnundschnle.im Umgang . miteinander. Die
.Akzeptan? .des andenen,„.insbespndere den ausländischen .Scbfilern
gegenfibeßhgnd die Zusammennrheil untereinander, die Mifhilfic‚vpd

;.das Leben und Lernen in der Gemeinschaft. Erst viel später spitzt

.}

es sich an? die Frage Bundeswehr oder Kriegsdienstverweigerung
zu, undvauph‚diese Anseinandersetzung ist lediglich ein Teilpunkt.
Es geht inwéefi Zwischenzeit um mehr. Es geht um die Frage, wie
diese Welt zu retten, zu verändern ist. Bic KBV ist nur ein
Teil der Strategie eines tiefgreifenden Umbruphn der Industrie—
äegellschaft. 29



Die Lagune "Frieden schaffen nhne Waffen" ist“ nicht nur eine
Absage an die herrschende Militärideologie und —strategie. Sie
‚beinhaltet var allem eine neue Lebensphilosophie. Wir müssen
umdenken, in unseren Köpfen und Herzen müssen sich neue Werte

‘festsetzen und naeh außen hin gezeigt und gelebt werden} Ich
denke an verschiedene Aspekte, die ich nennen möchte. Ich sehe
hierin keine Hierarchie, sondern Forderungen und Handlungen, die
auf derselben Ebene stehen.

1. Kriegsdienstverweigernng — die Zeichen der Zeit erkennen und
Nein sagen zum Militär.

(2. Gewaltfreiheit als hebensprinzip. .q.;„— .: »'

'3. Abbau von Feindhildern — in meinem Gegenüber den Mensch
sehen, nicht den Feind. den Gegner._

4. Abrüstung auf allen Ebenen und in allen Bereichen, damit_
einher geht:

5. Ökologisierung der Gesellschaft.
8. Aufbau einer Friedensvrniehnng, die möglichst früh-beginnt,

insbeeondere in der Schule praktiziert wird. ,

Erste Schritie: Abnvhnffnng des "Wehrhnndperlnsees". Einfüh—
> rung eineS'Faches Friedehserziehung.

7. Entflechtnng des milirärisrh-indusfrioilen Komplewee.
Stichwort: Umgestaltung der Produktion auf zivile Güter.

Q;e_Kriegsdienstvegweigerung @ q_An‚gtgp gkt_ig Q taggicht

Umfagsende InforaniGnen über die Grundlagen der
Kriequienetverweaeernng sind im Anhang aufgeführt. Weiteres
Material (Fnlien, Flugblätfer} kann von der DFG—VK zur Verfügung
gestellt werden. %.3

l.. Frieéeeexiehyng ‘
'

, » ["

Bestandteile.einet Friedenserziebung sind— Geschichte nnd.Funktion kriegerischer=K0nflikte‚ f— Kriegsursachen und efolgen,

— Friedehsauftrag nnd Grundgesetz..f
— Abrüstnne als Mittel der Krieasverhüinng._ militärisrhe Verteidigung und KBV,»
- aliernative Konzepte zur Politik der Abschreckung, 2.8.

soziale Verteidigung, '

— historische Wurzeln und aktuelle Erscheinungsfnrmen der
Friedenshewegung: Wie entstand die Friedensbewegung?

Welche Gruppen/Organisationen irngen
die Friedensbewegung?
Aktionen der Friedensbewegnng.

‚ Erfolge — Mißerfolge.
Ein ganz wichtiger Faktor i.et. die Vorverlegnng des Themas in
den Gymnasien. aber wird das Thema in Kl.asse 10 angeschfiitten
und in 132 vertieft. Die Veriiefung des Themas erfolgi‘“wenn
überhaupt, zu einem Zeitpunkt, zu dem die me 'sten Jugendlrchen
ihre Eniscrheidung getrgffen haben. Hilfreich!‘ür eine umfassen-
de Gewissensbildung/—entscheidung wäre das Thema sicherlich in
Klasse 12 des fivmnasiums.

‚"—.?>

— Die.Schüler zu eigenem Handeln zu erziehen, 2.3. Organisation
‚einer Podinmsdiskuseaon zwischen.KDVer und Seldat.H1nweia‚
ldWBdies außerhalb der Unterrichi.szeit jederzeit innerhalb des
Schulaebhndes möglich ist.
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2. Kenntnisse über den Zivilüienst

Die Schülerinnen müssen.ac1bst erfahren können, was Z{vilaien§t
-ist/bedentet. ZB durch ‘

» Unterrichtsbesuche in Zivildienststellen,
‚— Prnjektwochen zum Thema KDV/ZD,
'— Projekttag: Besuch einer ZD—Einrichtung,
h Einladung eines ZDL in die Schule.
“_Erstellung eigener Unterrichtsmaterialien zu KBV/ZD

erstellen. ' "‘

„3‚__Fächerübergreifende Projekte nus Biclagie/Geschichtefßenfsch
' zu den Berelchén - Ökßi.ogio

« wirtSChaft

— Militäriache Bedrohung‘

Alle I.ehrer1nheh und SchülerInnen möchten wir auf unsere
Réferenten aufmerksam machen. Wir sind gerne bereit, an
Schulveranstaltnngen teilzunehmen. Wir verfügen über eine Reihe
Von erfahrenen Referent9n‚ Rechtsheiständen und Rechtsanwälten.

* Die VV wirkt meines Erachtens dem Erziehungsawftrag der Schnle,
‘“Hié Schüler zu siffilicher und nnlitixcher Vernnfwovtlichkeit zu
erziehen, entgegen. Schule darf nichts mit Indoktyination 2n tun
haben, umsemehr mit Engagement, Und das geht mit dieser VV nicht‘
Dazu brauchen wir auch keine andere VV, dazu neichen die‘ Labr-~
pläne nöllig aus,

Im Buch von Franz A1{. "Frieden ist mögii<h" haha ich das:fnr den
Unterricht und ‘dié Schule gee1gnete Lernziel gefunden. das heiBiL:

"Frieden erfordert generelle Umkehr.
P‘r.ieden beginnt, wenn wir begreifen,
daß wir anders leben müssen,
damit andere überhaupt leben können.
Nicht nur unsere waffen töten.
auch unser Lebensstil tötet."éfi

" '

. ********

Ein kluge—f Kopf
'‚päßt'unter keinen Stahlbelm
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Nr. 11, 28.5.1988.
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6, STERN Nr. 1/89: KarlLLdeig Bü
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1D1&.'

7. Frankfurter Rundschau 9. März 1989: "Wet nicht üEen will,?liegt".
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'8. Franz Alt: “Fr1eden ist möglich" ( Seite 1G2 ) Piper Verlag
München 1983.
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anlage zu
Nr. 85 { 22.7.1883Erklärung der Länder Baden—Nürttemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen,

Rheinland—Pfalz, Saarland und Schleswig—Holstein zum Thema "Friedenserziehung
und Bundawehr im Unterricht“ vom 13. Juni 1883

V o’r b e m e r k u n g
Das Thema Frieden bewegt viele Menschen in unserem Land. Sie sind angesichts des
Zerstörungspatentials, des Hungers und der Armut in der Welt, der Gefahren, die
unserer Umwelt drehen, der Mißachtung von Srundfreiheiten und Menschenrechten in
weiten Teilen der Welt besorgt um das Üaerleban der Menschheit. Einigkeit
herrscht darüäer, daß der Frieden ein hohes Gut darstellt. Über die Wege, wie
der Frieden am besten erreicht und erhalten werden kann, bestehen oft unter—
schiedliche Auffassungen.
Die Aufgabe der Friedensaicherung ist von besonderer Bedeutung für das deutsche
Volk, das im Herzen Europas in getrennten Staaten zu leben gezwungen ist, die
unterschiedlichen pelitiachen und gesellschaftlichen Systemen und deshalb auch
sich einander gsgenüberstehenden Militärbündnissen angehören. Das deutsche Volk
muß sich nick: nur aufgrund seiner Geschichte, sondern auch aufgrund seiner
schmerzhaft erfahrenen Teilung in besßnderer Heise verpflichtet fühlen, einen
Beitrag zum Frieden zu leisten.
Frieden ist die Grundlage für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Zum Frieden
gehört die Verwirklichung der Menschenrechte. Frieden als Frucht der Gerechtig—
keit verlangt die Bereitschaft zum Bienst an der Gemeinschaft, den Einsatz für
die Menschenrechte, die Überwindung von Hunger, Ünterentwicklung und Unterdrük—
kung in der weit. Die Kultusminister bekräftigen in diesem Zusammenhang ihre
gemeinsame Empfehlung zur Förderung der Menschenrecntserziehung in der Schule
vom 84.12.1980.
Frieden ist dhne Freiheit nicht denkbar. Der Schutz des Friedens und die Ver—
teidigung der Freiheit gehören zu den nbersten Zielen unserer freiheitlichen
Verfassung. Sie nachfclgende Erklärung befaßt sich mit der Sicherung des äußeren
Friedens, der "Frieden in Freiheit" sein muß.
Sie Kultusminister der deutschen Länder, die auf die Verfassung einen Eid
geleistet nahen, sind verpflichtet. auf den zentralen Auftrag des Grundgesetzes,
der Sicherung des Friedens in Freiheit, hinzuweisen. Sie betonen deshalb die
Aufgabe der Schule, zur Friedenserziehung beizutragen. files heißt : Erziehung zu
Toleranz und Gerechtigkeit und zum Eintreten für die Menschenrechte. Friedenser—
Ziehung bedeutet zugleich, die Aufgahe der Bundeswehr für die Erhaltung des
Friedens in Freiheit deutlich zu machen.
Friedenssicherung als Verfassungsauftrag
In der Präambel des Grundgesetzes hat das deutsche ?nlk in den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland seinen Willen bekundet, "als gleichberechtigtes Glied
in einem vereinten Eurapa dem Frieden der Welt zu dienen". In der grundlegenden
Verfassungsnürm des Artikels 1 des Grundgesetzes eekennt sich das deutsche Volk
zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, die auf unverletzlichen und unveräus—
serlichen Henschenrechtsn gegründet sind. Artikel 26 des Grundgesetzes gibt
diesem Bekennänis und dieser Verpflichtung des deutSchan Volkes zumn Frieden
konkrete Gestalt; er achtet jede friedensfeindlicns Handlung : “Handlungen, die
geeignet sind und in der Absic t vargendmmen werden, das friedliche Zusammenle—
ben der Völker zu stören, insbesondere die Führug eines Angriffskrieges vorzube—
reiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen." Die Bundesre—
publik Deutschland hat auch international den Sewaltverzicht mehrfach bekräf—
tigt, so auch in den Verträgen, die die Beziehungen zur Sowjetunion und Polen
regeln.



Der Friedensauftrag des Grundgesetzes schließt die Verteidigung mit bewaffneten
treitkräften ein (Artikel 87 a). Aufgrund des Ost—West—Gegensatzes hat sich die
Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz dafür entschieden, die Bundeswehr zur
Sicherung des Friedens und ihrer freiheitlichen und sozialen Demokratie als
Verteidigungsarmee aufzustellen.
Der Auftrag der Bundeswehr, den Frieden in Freiheit zu sichern, wird im Bündnis
der NATO wahrgenommen. Durch ihre Mitgliedschaft in diesem Verteidigungsbündnis
hat die Bundesrepublik Deutschland den Verteidigungschrakter ihrer Streitkräfte
noch einmal unterstrichen.
Die Bundesrepublik Deutschland betreibt eine Friedenspolitik, die GewaltVerzicht
und Bereitschaft zur Verteidigung einschließt. Die militärische Verteidigungsbe—
reitscnaft geht daher immer einher mit dem Bemühen um Kooperation. politische
Entspannung, vertrauens« und sicherheitsbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle
und Abrüstung.
Für die Zukunft der freiheitlichen Demokratie ist von entscheidender Bedeutung,
ob den Bürgern die zur Beurteilung der vielfältigen Zusammenhänge notwendigen
Kenntnisse und realistischen Einsichten in ausreichendem Maß vermittelt werden
können. Die Bildungseinrichtungen und insbesondere die Schulen haben dazu einen
wichtigen Beitrag zu leisten.
Die Bundeswehr als Teil unserer demokratischen Ordnung
Das Grundgesetz hat die Bundeswehr in die demokratisch—parlamentarische Ordnung
des Staates eingebettet und fest verankert. Die Streitkräfte werden geführt von
der Regierung, die dem Parlament und dem ganzen Volk politisch verantwortlich
ist; somit besteht ein Primat der politischen Führung. Der Mehrbeeuftragte ist
zum Schutz der Grundrechte der Soldaten und zur Unterstützung des Bundestags bei
der parlamentarischen Kontrolle berufen.
Die Wehrpflicbc ist “das legitime Kind der Demokratie" (lheodor Heuss). Diese
gewichtige Grundpflicht, die unser Staat seinen jungen Männern abverlangt, ist
von der Verfassung legitimiert {Artikel 12 a). Gerade der demokratische Staat,
der seinen Bürgern ein hohes Maß an Freiheit und sozialer Sicherheit bietet, ist
dazu berechtigt, die Bürger zum Schutz ihrer eigenen Freiheit in die Pflicht zu
nehmen. Die Ableistung des Wehrdienstes ist die generelle, in der Verfassung
verankerte Pflicht aller jungen Männer.
Das Recht des einzelnen Wehrpflichtigen‚ aus Gewissensgründen den Kriegsdienst
mit der Waffe Zu verweigern, ist vom Grundgesetz als Grundrecht gewährleistet
(Ärtikel 4 Abs, 3}. Die Wehrdienstverweigerung verlangt eine individuelle, imGewissen des einzelnen begründete Entscheidung. Dies hat das Bundesverfassungs—
gericht in seinem Urteil vom 13. April 1978 bekräftigt. Dementsprechend hat es
auch festgestellt, daß der Nehrpflichtige nicht zwischen dem Wehrdienst und dem
Ersatzdienst frei wählen kann.
Der einzelne kann zwar, wenn er angegriffen wird, für sich selbst darauf ver—
zichten, sich zu verteidigen; der Staat jedoch darf den Schutz seiner Bürger und
deren Freiheit nicht preisgeben. Das individuelle Recht auf Wehrdienstverweige«
rung darf nicht als Prinzip auf des Gemeinwesen übertragen werden.
Der Auftrag der Schule
Die Schule hat auch einen öffentlichen und staatsbürgerlichen Auftrag. Sie muß
deshalb bei der Behandlung des Themas “Friedenssicherung und Bundeswehr“ ver-
deutlichen, welche Rolle das Grundgesetz der Bundeswehr zugewiesen hat. Die
unterrichtliche Aufarbeitung von Fragen der Friedenssicherung soll dazu beitra—
gen„die Notwendigkeit und den Auftrag der Bundeswehr für die äußere Sicherungunserer Demokratie einsichtig zu machen. Sie muß aufzeigen, daß der Dienst in
der Bundeswehr Friedensdienst ist. Die Lehrer haben aufgrund des ihnen anver—
trauten öffentlichen Amtes diesen grundgesetzlichen Auftrag unbeschadet ihrer
persönlichen Meinung zu erfüllen.
>



Bei der Behandlung des Themas “Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht“
geht es keinesfalls um die Vermittlung militärfachlicher Kenntnisse und Fertig—
keiten; "Wehrkunde" findet in den Schulen nicht statt. Es geht schon gar nicht
darum, Feindhilder aufzubauen.

Als Grundlage für eine umfassende Urteilshildung der Schüler ist eine sachge—
rechte Information erforderlich. Dabei kann und will die Schule nicht das, was
in der politischen Diskussion umstritten ist, unumstritten machen. Sie muß aber
klare, auf dem Grundgesetz beruhende Maßstäbe für die Beurteilung miteinander
konkurrierender verstellungen und Konzepte verwenden und vermitteln. Das bedeu—
tet für die Behandlung dieses Themas auch in der Schule, daß sie nicht lediglich
Thesen und Gegenthesen unverbindlich zur freien Auswahl stellen darf. Offene und
freimütige Diskussien darf nicht zu Standpunktlosigkeit führen. Bei der unter—
richtlichen Erörterung unterschiedlicher Friedensverstellungen und kankurrieren—
der politiseher Auffassungen müssen die demokratischen Spielregeln für das Aus—
tragen pelitischer Kcnflikte und für das Herbeiführen politischer Veränderungen
herausgearbeitet werden. Hierzu gehören insbesondere die Garantie von Meinungs-
und Informationsfreiheit, die gewalrfreie Auseinandersetzung sewie die Achtung
des Mehrheitsprinzips und des Minderheitenschutzes.
Die Möglichkeiten der Schule dürfen allerdings nicht überschätzt werden. Es
bedarf der gemeinsamen Bemühungen der Parlamente und Regierungen in ßund und
Ländern, der politischen Parteien und nicht zuletzt der Streitkräfte selbst, um
der Bundeswehr die ihr zukommenäe Stellung in unserem Gemeinwesen zu sichern.
Auch die Verbände und andere gesellschaftliche Kräfte und Institutionen sollten
sich ihrer verantwnrtung im Hinblick auf die Bundeswehr immer bewußt bleiben.
Diese Feststellungen entheben die Schule nicht ihrer besonderen Verantwertung.
Die Länder tragen deshalb Serge für die natwendige Berücksichtigung des Themas
"Bundeswehr und Friedenssicherung“ in den Lehrplänen der einschlägigen Fächer.
Lehrerbildung und Lehrerfcrtbildung müssen dieses Thema eufgreifen. Darüber
hinaus wird von den Verlagen erwartet, daß sie bei der Herausgabe neuer Schulbü—
cher sewia senstiger Lehr— und Lernmittel diesem Thema auf der Grundlage der
Lehrpläne in entsprechender Weise Rechnung tragen.
Für Berlin gilt der Viermächtestatus. Die Alliierten haben sich Rechte und
Verantwertlichkeiten vorbehalten, zu denen Sicherheit, Interessen und Immunität
der Alliierten Streitkräfte, Abrüstung und Entmilitarisierung gehören. Das
Wehrpflichtgesetz vom 2?.86.1956 und die anderen mit der_Verteidigung der Bun—
desrepublik Deutschland zusammenhängenden GeSetze besitzen in Berlin (West)
deshalb keine Geltung.
Bei der Anwendung der Vereinbarung der Kultuskonferenz über sicherheitspoliti—
sche Fragen im Lande Berlin ist die rechtliche Lage in der Stadt zu berücksich—
tigen und in Schulbüchern und sonstigen Unterrichtsmaterialien darzustellen.

Dr. Peter Bendixen
Dr. Georg Salter
Prefessor Dr. Welfgang Knies
Dr. Hanne—Renate Laurien
?rnfessor Ur. hans Maier
Gerhard Mayer—Vorfelder
Gear Berndt Üschatz



Anlage zu
Nr. 85 / 22.7.1983

Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht
Verwaltungsvorschrift vom Juli 1983, III 35851129
Die Kultusminister der Länder Beden«Württemberg‚ Bayern, Berlin, Niedersachsen,
Rheinland—Pfak Saarland und Schleswig--Hulstein haben am 13. Juni 1383 eineErklärung zum Thema "Friedenssicherung und Bundeswehr im Unterricht" beschlus»
sen. Der Wertlaut dieser Erklärung wird in Anlage veröffentlicht.
Sie Erklärung ist ab dem Schuljahr 1983/84 dem Unterricht in den Schulen des
Landes zugrunde zu legen wenn aufgrund der Lehrpläne oder sonst im Rahmen des
Bildungs— und Erziehungseuftrags eines Faches Themen des Friedens, der äußeren
Sicherheit und der Rüstung ernrtert werden. Sofern unterschiedliche Friedensver—
stellungen und konkurrierende politische Auffassungen im Unterricht dargestellt
werden, sind dazu die in dieser Erklärung festgelegten Grundsätze verbindlich.
Die im Grundgesetz verankerte Aufgabe der Bundeswehr zur Sicherung des Friedensund zur Verteidigung der freiheitlichen Demokratie ist in jedem Fall zu behan-
deln.
Auf die Verwaltungsverschrift vom 14. Dezember 1982‚ IV~1—3017~2/21. “Mirwirkung
von Fachleuten aus der Praxis im Unterricht“ (KUU 1883, S. 11) und auf die
Bekanntmachung vom 18. Äugust 1871, V 9525/100, "Berücksichtigung der Landesver-
teidigung im Schulunterricht“ (KuU S. 1424) wird hingewiesen. Fachleute im Sinne
der Verwaltungsvnrschrift wem 14. Dezember 1982, die zum Unterricht hinzugezogen
werden können‚ sind insbesßndere Jugendoffiziere der Bundeswehr und Vertreter
der Behörden, die mit Fragen nes zivilen Ersatzdienstes befaßt sind, nicht
jedoch Vertreter von Organisationen der Kriegsdienstverweigerer. Der Unterricht
bleibt in der Verantwurteng nes Lehrers, auch wenn Fachleute beteiligt sind.

Anlage
Wortlaut der Erklärung vom 13.6.83

MaterialienzumThemaFrieden
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UNTERRICHTSEINHEIT : K R I E G S D I E N S T V E R W E I B E R U N G

Didaktische Vorüberlegungen
Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wird in den gängigen Schulbüchern sehr
kurz und oft unvollständig dargestellt Ebenso sehen die Lehrpläne der ein—
zelnenSchularten nur eine knappe Darstellung des Rechts auf Kriegsdienstver»
weigerung — im Rahmen der Grundrechte des Grundgesetzes « vor. Ball und will
der Sch"ler eine für sich verbindliche Gewissensentscheidung treffen, sobraucht er zuvor objektive Informationen von beiden Seiten, Bundeswehr und
Kriegsdienstverweigerung.
Sehr viele Schüler haben keine bzw. Völlig falsche Vorstellungen über das
Recht aufKriegsdienstverweigerung und den Verfahrensweg eines KDV—Antrags.
Die "Gesellschaft für Präventive Sozialpolitik e.V. Wuppertal“ führte
1985 — 1987 ein Forschungsprojekt zur Kriegsdienstverweigerung in Nordrhein—
Westfalen durch. Von den mehr als 400 befragten Jugendlichen im Alter _van
16 — 18 Jahren glaubten 55 %, daß Kriegsdienstverweigerer in jedem Fall vor
einen Ausschuß müssen, der ihre Gewissensentscheidung überprüft. Dabei wurde
am 1.1.1984 die mündliche Gewissensprüfung für ungediente Verweigerer in eine
schriftliche Prüfung umgewandelt.
Von den Jugendlichen, die zur Bundeswehr gehen wollen, glauben 48 %, daß die
Anerkennungsquote für Kriegsdienstverweigerer zwischen O und 25 % liege.r
Und ; Nur 5 % aller Jugendlichen kennen alle wesentlichen Tätigkeitsfelder im
Zivildienst. Nach unseren Erfahrungen lassen sich diese Ergebnisse dem Trend
nach auf Baden—Württemberg übertragen.
Aufgrund dieser gravierenden lnformationsdefizite wundert es nicht} wenn
viele Jugendliche zur Bundeswehr gehen, obwohl sie sich selbst in der Befra~
gung als potentielle Kriegsdienstverweigerer bezeichnet haben.eDie UnwiSsen-
heit, verbunden mit der Angst vor einem mündlichen Verfahren {das es für sie
nicht mehr gibt), hindert sie daran, einen Antrag auf Kriegsdienstverweige—
rung zu stellen.
Das neue, schriftliche Verfahren hat keine wesentliche Verschiebung in bezug
auf den Schulabschluß der Antragsteller gebracht :
Anteil von Verweigerern

. 1982 1985
aus Haupt- und_Sonderschulen 1?,3 % 18,2 %
aus Realschulen ' 2D‚3 % 22,4 %
aus Gymnasien , 49,? % , 48,2.%_
ohne Angaben ;' , 12,8 % . 12.21%„.
Die Verteilung zeigt daß die Bereitschaft zur Kriegsdienstverweigerung mit
dem jeweiligen Bildungsstand eng verbunden ist. Stark unterrepräsentiert sind
Schüler eos Haupt- und Sonderschulen. Keine konkreten Angaben liegen von
Berufsschülern vor. Bei Sander-. Haupt— und Berufsschülern gibt es die größ—
ten Vorbehalte, aber auch diegrößten Informationsdefizite zur Kriegsdienst-
verweigerung. LehrerInnen an diesen Schulen sollten dem Thema Kriegsdienst—
verueigerung im Unterricht eine größere Bedeutung beimessen.
Weiter muß berücksichtigt werden, daß es ein StadtoLand—Gefälle gibt. In
Großstädten und mittelgroßen Kreisstädten ist der Anteil der Verweigerer
wesentlich höher als im ländlichen Raum. In den Großstädten gibt es entweder
von der DFG-VK oder von den beiden Kirchen Beratungsstellen fürKriegedienst—
verweigerer. Hier weiß der Jugendliche, wie und w r»an séine-Verweigerer—
Infos kommt. In den ländlichen Regionen läßt die rteilungder Beratungs—
stellen sehrzu wünschen übrig Üft gibt es im Umkreis von 30 km keine An—
laufstelle. Die einzige lnformationsquelle ist fürdie Jugendlichen in diesen
Fällen die Schule. Und die läßt oft auch sehr zu--wünschen übrig.



Lernziele
— Informationsdefizite der Schüler zum Recht auf Kriegsdienstverweigerung
sollen ausgeräumt werden
Den Schülern soll die Angst vor dem KBV—Antrag genommen werden.
Der KBV—Antrag soll als ganz normaler Vorgang vermittelt werden.

— Den Schülern sollen die notwendigen Informationen über des KBV—Verfahren
vermittelt werden.

- Den Schülern soll ein Bild darüber vermittelt werden, wieviel Jugendliche.
tatsächlich den Kriegsdienst verweigern (absolute Zahl), und wie hoch die
jährliche Verweigerungsquote (KBV—Anteil am Musterungsjahrgang) ist.

- Den Schülern sollen die tatsächlichen Anerkennungszahlen genannt werden.
- Die Schüler sollen die wesentlichen Tätigkeitsfelder im Zivildienst

kennenlernen.
Mögliche zusätzliche Lernziele :

— Die Schüler sollen die juristisch/politische Auseinandersetzung um das
KBV—Recht anhand der Wehrdienstnovelle von 1977 nachvollziehen können.

» Die Schüler sollen durch Textanalyse der Leitsätze des Bundesverfassungs—
gerichts und der Auszüge der abweichenden Meinung des Verfassungsrichters
Hirsch die Grundpositionen herausarbeiten, miteinander vergleichen und zu
einer eigenen Wertung gelangen (Realschule Klasse 10; Gymnasium Klasse 10
oder 13.2.).

Die Kopiervorlagen sind für alle Schularten geeignet und können ab Klassen—
stufe 8 eingesetzt werden. RUsnahme : Folien 8 und 9 erst ab Klassenstufe 10.
Lehrerinformationen
Weitere Informationen zu den einzelnen Kopiervorlagen :

zu Folie 1 ; KBV-Zahlen
Bis zum Jahr 1978 lag der KBV-Anteil unter 10 %, obwohl die Antragszahlen
stark angestiegen waren. Sie zum Jahre 19B? wurden jährlich nicht mehr als
5.000 KBV—Anträge gestellt. Dies änderte sich in den Jahren bis 1976 infolge
der Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze, der Studentenproteste und
der Proteste gegen die Beteiligung der USA im Vietnamkrieg. Die KBV—Zahlen
erhöhten sich jährlich um mehrere Tausend. Die hohen KDV«Zahlen von 1977 und
1983 sind auf Gesetzesänderungen zurückzuführen :
1977 : Abschaffung der Mündlichen Verfahren, nur nach schriftlicher Antrag.

Diese Gesetzesänderung wurde vom Bundesverfassungsgericht für ver—
fassungswidrig erklärt.

1983 : Zum 1.7.1983 trat bereits ein wesentlicher Teil des heutigen Verfah—
rens inkraft, obwohl die vollständige Neuordnung erst zum 1.1.1984
gültig wurde. Durch Antragstellung vor dem 1.7. wollten viele Minder—
jährige noch in den Genuß des kürzeren Zivildienstes kommen. Dies
wurde 1985 vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls für verfassungs—
widrig erklärt. Alle Jugendlichen unter 17 1/2 Jahren mußten noch
einmal einen KBV—Antrag stellen, sobald sie die Altersgrenze erreicht
hatten.

zu Folie 2 : KBV—Anteil
Aufgrund der ständig steigenden KBV—Zahlen, verbunden mit der abnehmenden
Jahrgangsstärke, hat sich der KDVéenteil in den letzten sechs Jahren laufend
erhöht und liegt im Jahre 1989 bei 22,12 % (350.020Gemusterte, davon ??.432
KBV-Anträge). Bis 1992 sinkt die Jahrgangsstärke auf 260.000 Jugendliche.
Trotz zurückgehender KBV—Zahlen (absolut) kann der KBV—Anteil (prozentual) in
den nächsten Jahren weiter zunehmen. Wichtig ist also die Prozentzahl und
weniger die absolute Zahl.



zu Folien 3—5 : KBV-Verfahren

Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz (KDVG) unterscheidet zwei Klassen von
Kriegsdienstverweigerern, für die zwar dieselben Antragsvoraussetzungen gel*
ten, die jedoch unterschiedliche Anerkennungsverfahren zu bestehen haben.
1. Klasse : schriftliche Verfahren, in Zweifelsfällen auch mündliche Prüfung

möglich.
Mögliche Zweifelsfälle : 1. Eintrag im Führungszeugnis

2. Bewerbung bei der Bundeswehr,
danach KBV—Antrag

2. Klasse : Verfahren vor den Ausschüssen, Kammern und Verwaltungsgerichten
Wichtig 1 Des KBV—Gesetz sieht in § 14, Abs. 3 die Anerkennung
ohne mündliche Anhörung vor (wie schriftliches Verfahren). Vor—
aussetzung dafür ist, daß alle Unterlagen ver einem Anhörungs—
termin dem Ausschuß für Kriegsdienstverweigerung zugesandt wer—
den. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat höchstrichterlich
entschieden, daß die mündliche Anhörung nicht die Regel, und die
Anerkennung ohne persönliche Anhörung nicht die Rusnahme sein
darf. In der Praxis wird dagegen sehr oft verstußen.

zu Folie 6 : Entscheidungen des Bundesamtes für den Zivildienst (8A2)

Die jeweiligen Prezentzehlen haben auch für die Fulgejahre Gültigkeit. Beson—
ders derauf eingehen sollte der Lehrer/die Lehrerin auf die Ablehnungen wegen
Unvellständigkeit. jährlich zwischen 1.500 und 2.0DÜ Fälle. Das BAZ schickt
mindestens zwei Mahnschreiben an den Kriegsdienstverweigerer mit der Auffor—
derung, die fehlenden Unterlagen binnen einer Frist nachzureichen (4 Wochen).
Wer nach dem Verstreiehen der 2. Frist die Unterlagen nicht nachgereicht hat,
wird abgelehnt. In diesem Fall bleibt nur noch die Klage beim Verwaltungsge—
richt.
Bei den Ausschuß— und Kammerverfehren liegen die Anerkennungsqudten
je nach Ausschuß zwischen 40 und 60 %,
je nach Kammer zwischen SD und 80 %.
Bei den Verwaltungsgerichten wurden 1988 58 % anerkannt, 19 % abgelehnt und
31 % der Fälle auf andere Weise erledigt.

zu Folie ? : Zivildienstplätze
Die Übersicht zeigt die wesentlichen Tätigkeitsmerkmale im Zivildienst und
die jeweilige Verteilung der einzelnen Zivildienstplätze. Anfang 1990 hat
sich die Zahl der Zirildienstplätze auf über 110.000 ausgeweitet. Davon waren
Anfang 1990 96.8§5 Plätze besetzt (Belegungsquote über 88 %).
Angesprürhen werden könnte die Rolle des Zivildienstleistenden in unserem
Gesundheitswesen, denn eine Vielzahl ven Aufgaben wird statt von hauptamtli—
chen, ausgebildeten Pflegekräftan von Zivildienstleistenden geleistet. Die
Arbeitsmsrktneutralität der Zivildienstleistenden wird hier verletzt. Die
Zivildienstleistenden arbeiten mehr und kosten genausnviei oder etwas weniger
als eine hauptemtliehe Pflegekreft.

zu Felien 8 und S : Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 13.4.1978

Des Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13.4.1978 war Grundlage für die
heutige Gesetzesregelung. Die Auseinendersetzung um dieses Urteil, mit ausge-
löst durch die abweichende Meinung des Verfessungsrichters Hirsch, beherrscht
bis heute die Diskussion, wenn es um die Neuregelung!Neugestaltung des KDV—
Rechts geht. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist nach wie vor das
einzige Grundrecht, des nur auf Antrag und Prüfung gewährt wird. Die freie
Inanspruchnahme eines der 18 unveräußerlichen Grundrechte ist somit nicht
gewährleistet, da das Recht auf Kriegsdienstverweigerung staatlicher Prüfung
und Kontrolle unterliegt. Dies widerspricht sownhl dem Inhalt, als auch dem
Geist des Grundgesetzes.
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Anerkennungsverfahren 1.Klasse

für ungediente‚ nicht einberufene Wehrplichtige

Antrag an das zirständige Kreiswehrersatzamt:
- Berufung auf Art. 4, 3 GG
- Lebenslauf und Begründung
- polizeiliJhes Führungszeugnis

V

Musterung ‘

Eignungs- und Verwendungsprüfung

‘Weiterle tung an

V
Bundesamt für den Zivildienst

Antrag frühestens ‚mit
171/2Jahren

Antrag sollte
14Tage vor der
Musterung gestellt
werden.
(Einschreiben)

auf jeden Fall vor
Zustellung eines
Einberufungsbescheides

Antrag auf Aufforderung
des BAZ innerhalb 4
Wochen vervollständigen

Entscheidung nach Aktenlage

V V

begründete
Zweifel

V

Anerkennung | Ablehnung

z.B. wegen Unvollständigkeit
V

!Zivildienst ] ‘

V

Klage vor dem
Verwaltungsgericht

IVerfahren 2.Klasse|

DFG-VK Deutsche Friedensgesellschufl
Vereinigte Kriegsdiensfgegner e. V.
Londesverbond Baden-Württemberg
Boeckhslroße 13 - 7500 Korlsruhei

Telefon 0721/8140 67





Anerkennungsverfahren 2. Klasse

für vorbenachrichtigte und einberufen
Soldaten, Reservisten und Zwei

im Spannungs— und Verteidigungsfall g
e Wehrpflichtige,
tanträge,
estellte Anträge.

Antrag an das zuständige Kreiswehrersatz
— Berufungauf Art. 4, 3 GG— Lebenslauf und Begründung— Führungszeugnis
— evtl. Zeugenaussagen von Eltern und Fr

amt

eunden

V E R F A H R E N

Aus_schüsse für Kriegsdienstverweigerung
a. Verfahren nach Aktenlage: § 14.3 KDVG

(ohne persönliche Anhörung)
b. mündliche Befragung

-—) Anerkennung:
Zivildienst

I
Ablehnung: Widerspruch binnen 2 Wochen

&
Kammer für Kriegsdienstverweigerung
a. Verfahren nach Aktenlage: § 14.3 KDVG

(ohne persönliche Anhörung)
b. mündliche Befragung

-—).Anerkennung:
Zivildienst

|
Ablehnung: ‘klageerhebung binnen 1 Monats

L
Verwaltungsgericht
a. Verfahren nach Aktenlage: § 14.3 KDVG

(ohne persönliche Anhörung)
\
b. mündliche Befragung

-—).Anerkennung:
zivildienst

Ablehnung: Zweit— oder weiterer
KBV—Antrag

DFG-VK Deutsche Friedensgesellscnun
Vereinigte Kriegsdiensrgegner e.V.
Landesverband Boden-Wümemberg
Boeckhslraße 13.7500 Karlsruhe 1_

Telefon 0721/8140 67 ‘





Zusammensetzung der Ausschüsse und Kammern

— 1 Vorsitzender, der die Verhandlung führt und von
der Bundeswehr benannt wird,— 2 Beisitzer, die gewählt werden.

Die Entscheidung muß mehrheitlich gefaßt werden.

Zusammensetzung Verwaltungsgericht

— 3 Berufsrichter
—- 2‘ Schöffen

Die Entscheidung muß mehrheitlich gefaßt werden.

Dauer des Zivildienstes bei Anerkennung ‘

Bei vorbenachrichtigten und einberufenen
Wehrpflichtigen: 20 Monate,
bei Soldaten: 20 Monate minus bisher abgeleisteter
Dienstzeit,
bei Reservisten: bis 28 Jahre: Restzivildienstzeit

(i.d.R. 3 Monate und 10 Tage)
über 28 Jahre: ———

Zweitanträge: unterschiedlich, richtet sich nach dem
Status, den der Antragsteller hat, 5. a.—c.

DFG-VK Deulsche Friedensgesellschafi
Vereinigte Kriegsdiensfgegner e. V.
Landesverband Boden-Württemberg
Boeckhsfraße 13 — 7500 Karlsruhel

Telefon 07 21/814067
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Zahlder Zivildienslplc‘itze (Dezember 1938}

Tätigkeitsgruppe Plätze inv.H. Plätze inv,H. Bundesland

aller Plätze... aller Plätze

01 (Pflegensche 60 382' 61,3. 4 049 _ _ 4,1 ’

Schleswig—Heinen
Tätigkeiten)

02 (Handwerkliche 11 698 11,9 3 397 3,5 Hamburg
Tätigkeiten) ,

03 (Gärtnerische 1 812 1,8 10381 10,5 Niedersachsen
Tätigkeiten)

O4 (Verwaltungs- l161 1,2 1706 1.7 Bremen
tätjgkeiten)

05 (Versorgungs- ’ 4 326 4.3 29 026 29,5 NRW
täügkeiten) _

06 (Umwelt. 1 536 1,5 11 649 ‘ 11,8 ' Hessen
schutz)

D? (Kraftfahr— 2 505 2,6 4 665 4,7 Rheirfland'»Pfalz
dienste) —

08 (Reltungs-‘ 8 953 9,1 18924 19,2 Baden-Württemberg '

dienst)
19 (Indiv. Schwerst- 6 043 6,3 13380 13,5 Bayern

beh.-Bet;reu.)

1 239 1.4 Saarland

98 41’6 . 100.0 98 416 100.0

Besetzungsquote

Bei 17 927 Bestfnéffigun
folgendermaßen dar:

Tätigkeitsgruppe Plätze

gsstellen stellt sich die Zahl der Zivildienstplätze 1987‘(Dezember)

Belegung VIH.-

01 (Pflegerische 53 786 ‘43 158 80,2
Tätigkeiten)

02 (Handwerkliche 10680 8893 83,3
Tätigkeiten) ’ ‘

03 (Gärtnerische 1702 1365 80.2
. Tätigkeiten)

O4 '
_ (Verwaltungs- 1257 _ 621 49,4

‘ täügkeiten]
05 . . (Versorgungs— ‘ 3 973 3244 81,7- tätigkeiten) '

" 06 (Umwelt— 1423 .1 212 85,2
‘ ' schutz)

07 (Krafttahr— 2 381 2 010 84.4
\ dienste)

08 ' (Rettungs— 8 45.0 7 287 86,2
‘ dienst)

19 (lndiv. Schwerst— 4 745 3 221 67,9
betr.—Beirat)

insgesamt 88 397 71 011 80,3

Kmmentar: Die Plätze infar; allen Tä'rigéeitrgruppm Jimi zu iiäef 80 %
lungrbereir/J unddie Individuelle Srbwerxrbebindertenlzetrmung rim!weniger buetzr.

belegt gewarnt. Lediglirb der Verwal-

DFG-VK Deutsche Friedensgesellschafl
Vereinigte Kriegsdienstgegner e. V.
Landesverband Baden-Württemberg
Boeckhstraße 13 - 7500 Karlsruhe 1

Telefon 07 21/814067





EuGRZ 1978 / Seite 162 7 Entscheidungen 7 BVerfG

2. Entscheidungen
Bundesrepublik Deutschland
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Karlsruhe

. Urteil des Zweiten Senats vom 13.April 1978 7 2 BvF l,2,4 u. 5/77 7

Wehrdienstnovelle verfassungswidrig

Leitsätze des Gerichts: 1

„l. Die von der Verfassung geforderte militärische Lan-
desverteidigung kann auf der Grundlage der allgemeinen
Wehrptlicht, aber — sofern ihre Funktionstüchtigkeit ge-
währleistet bleibt 7 verfassungsrechtlich unbedenklich
beispielsweise auch durch eine Freiwilligcnarmee sicher.
gestellt werden.

2. Die allgemeine Wehrpflicht ist Ausdruck des allge-
meinen Gleichheitsgedankens. Ihre Durchführung steht
unter der Herrschaft des Art. 3 Abs. l GG.

3. Kriegsdienstvemeigerer aus Gewissensgründen sind
gemäß Art. 12a Abs. 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3
GG von Verfassungs wegen vom Wehrdienst nachArt. 12a
Abs. 1 GG befreit.

4. Der Kerngehalt des Grundrechts aus Art. 4 Abs. 3
GG besteht darin. den Kriegsdienstverweigerer vor dem
Zwang zu bewahren, in einer Kriegshandlung einen ande-
ren töten zu müssen,wenn ihm sein Gewissen eine Tötung
grundsätzlich und ausnahmslos zwingend verbietet.
Die Ableistung von Wehrdienst außerhalb dieser Zwangs»
lage und ihres unmittelbaren Zusammenhangs, insbesonde-
re die Leistung von Wehrdienst in Friedenszeiten, fällt
nicht schlechthin in den Kernbcreich des Grundrechts
aus Art. 4 Abs.“ 3 GG. Das Grundgesetz gibt indes durch
die in Art. 12aAbs. 2 GG erteilte Ermächtigung, auf ge»
setzlichem Wege eine Ersatzdienstpflicht einzuführen, zu
erkennen, daß es denjenigen, der den Kriegsdienst mit der
Waffe aus Gewissensgründen verweigert, auch außerhalb
des von Art. 4 Abs. 3 GG geschützten Kembereichs, mit«
hin grundsätzlich auch in Friedenszeiten, nicht zum
Dienst mit der Waffe herangezogenwissen will.

5. Der Verfassungsgeber hat nicht eine allen Staats-
bürgern 7 also gemäß Art. 3 Abs. 2 GG auch dem weib-
lichen Teil der Bevölkerung— obliegende Dienstpflicht für
das allgemeine Wohl zugelasseh. Der in Art. 12a Abs. 2
GG vorgesehene Ersatzdienst ist vom Grundgesetz nicht
als alternative Formder Erfüllungder Wehrpflicht gedacht:
er ist nur Wehrpflichtigen vorbehalten, die den Dienst
mit der Waffe aus Gewissensgründcn verweigern.

6. Dem Verfassungsgebot der staatsbürgerlichen Pflich-
tcnglcichheit in Gestalt der Wehrgerechtigkeit wird nicht
schon dadurch genügt, daß die Wehrpflichtigen entweder
zum Wehrdienst oder zum Ersatzdienst herangezogen
werden. Das Grundgesetz verlangt vielmehr, daß der
Wehrptlichtigc grundsätzlich Wehrdienst leistet, und ver—
bietet es deshalb, in den als Ersatz des Wehrdienstes ein-
gerichteten Zivildienst andcrc als solche Wehrpflichtigc
einzuberufen, die nach Art. 12a Abs. 2 in Verbindung
mit Art, 4 Abs. 3 GG den Dienst mit der Waffe aus
Gewissensgründen verweigern dürfen.

7. Die Wehrgerechtigkeit fordert vonjeder gesetzlichen
Regelung nachArt. 12aAbs. 2GGinVerbindungmit Art.
4 Abs. 3 Satz 2 GG, daß nur solche Wehrpflichtige als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden bei denen mit
hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß
in ihrer Person die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 3
Satz 1 GG erfüllt sind. § 25a Abs. 1 WpflG n.F. genügt
diesem Erfordernis nicht.

8. Wie eine gesetzliche Regelung, welche die Ausge—
staltung des Ersatzdienstes als einzige Probe auf die
Gewissensentschcidung einsetzt, beschaffen sein muß,

wenn sie der Verfassung entsprechen soll. hängt von
zahlreichen Faktoren ab. Der Gesetzgeber hat insoweit
innerhalb des von Art. 12a Abs. 2 Satz 2 und 3 GG ge»
zogenen Rahmens volle Gestaltungsfreiheit. Außer der
Pflicht, Waffcndienst zu leisten;kann er alle Pflichtenund
Belastungen, welche die Wehrdienstleistenden treffen, in
gleichemMaße auch den Zivildienstleistenden auferlegen.

9. Angesichts des Mißverhältnisses zwischen der Zahl
der verfügbaren Ersatzdienstpflichtigen und der Zahl der
vorhandenen und besetzbaren Einsatzplatze imZivildienst
sowie im Hinblick darauf. daß der Gesetzgeber den ihm
von Art. 12a Abs. 2 Satz 2 und 3 GG für die rechtliche
Ausgestaltung des Zivildienstcs gezogenen Rahmen bis-
lang nicht ausgeschöpft hat. kann die Ersatzdienstpflicht
gegenwärtig nicht als eine im Verhältnis zur Wehrdienst-
pflicht auch nur gleichermaßen aktuelle und gleichbe-
lastendc Pflicht angesehen werden.

10. Zustimmungsbedürftig nachArt.87b Abs. 2 Satz 1
GG ist nicht nur ein solches Bundesgesetz, das den Ge~
setzesvollzug einer Verwaltungsmaterie erstmals den
Ländern voll entzieht und in die Bundeseigenvcrwaltung
überführt oder das bestimmt. daß es von den Ländern im
Auftrag des Bundes ausgeführt wird Das Erfordernis der
Zustimmung des Bundesrates greift vielmehr auch dann
ein, wenn einAnderungsgesetz die früher mit Zustimmung
des Bundesrates in die Bundeseigenverwaltung oder Bun.
desauftragsverwaltung überführte Verwaltungsaufgabe so
umgestaltet oder erweitert daß dieser Vorgang angesichts
des Grundsatzes des Art 83 GG einer neuen Übertragung
von Ausführungszuständigkeiten auf den Bund gleich-
kommt.

11. Die Änderung der Vorschriften über die Anerken-
nung von Kriegsdienstvcmcigercrn hat unmittelbar die
grundlegende Umgestaltung des Zivildienstes zu einer
nach Inhalt und Umfang alternativ neben den Wehrdienst
tretenden zweiten Form eines Gemeindienstes zur Folge.
Diese Qualitätsverändcrung ist in § 2521 WpflG n.F. un~
mittelbar angelegt.

12. Die in den materiellvrechtlichen Vorschriften des
Wehrpflichtänderungsgesetzes angelegte neue Verschie—
bung von Verwaltungszuständigkeiten zu Lasten der
Länderwar nurmitZustimmungdes Bundesrateszulässig."

DFG—VK Deutsche Friedensgesellschatt
Vereinigte Kriegsdienstgegner e. V.
Landesverband Baden-Württemberg
Boeckhstraße 13 - 7500 Karlsruhe 1

Telefon 0721/8140 67





"Bundesverfassungsgericht erklärtWehrdienstnovelle für nichtig"

“Das Urteil des Zweiten Senatsist unter Verstoß gegen § 16 BVerfGG ergangen; der Senat
hätte das Plenum des Bundesverfassungsgerichts anrufen müssen. Die angegriffene Novelle
ist verfassungskonform und auch verfassungsgemäß Zustandegekommen" (S. 178)2

"I.: Wenn der Senat zur Begründung seiner Entscheidung meint, 'Art. 3 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 4 Abs. 3, 12a Abs. 1 und 2 GG lasse nicht zu, daß die ’bloße’
Erklärung, man sei aus Gründen des Gewissens gegen den Kriegsdienst mit der waffe, die
Freistellung von dem an sich gesetzlich von jedermann geforderten Nehrdienst bewirke, so
widerspricht dies der Rechtsauffassung, die der Erste Senat in seiner Entscheidung vom
26. Mai 1970 (BVerfGE 28, 243, 259) als relevante Auslegung von Art. 4 Abs. 3 GG
'dargelegt hat. Der Gesetzgeber sei nicht gehindert, aus dringenden praktischen Gründen
das Anerkennungsverfahren zu beseitigen. Daß dies zu einer Befreiung vom Wehrdienst
aufgrund einer ”bloßen” Erklärung im Sinne von Art. 4 Abs 3 GG führen könnte, kann der
Erste Senat nicht übersehen haben“ (S. 178) ‘

"II.:Die jetzt erhobene Forderung des Zweiten Senats nach einem Verfahren, das
"gewährleistet, daß nur solche Wehrpflichtige als Kriegsdienstverueigerer anerkannt
werden, bei denen mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß in ihrer
Person“ (J) "die Voraussetzungen des Art. 4 Abs 3 Satz 1 GG erfüllt sind", ist aus der
Verfassung'nicht abzuleiten". (S. 178)

“ .) weil die allgemeine Wehrpflicht.....kein Verfassungsgebot, sondern Mnur ein
einfaches rechtliches Gebot ist und nicht mit dem Verteidigungsauftrag der Verfassung
identifiziert werden darf. Der Senat hält selbst eine Berufsarmee als Alternative für
zulässig. ‘ ,wenn der Senat dennoch die allgemeine Wehrpflicht als ‘"verfassungsrechtlich verankert"
bezeichnet und in ihr — ohne fallbezogene Erläuterungen — den "Ausdruck des allgemeinen
Gleichheitsgedankens" sieht, besteht die Gefahr, Art. 4 Abs.3 GG als "Ausnahmerechtw für
“weniger treue“ Bürger zu handhaben und das "uneingeschränkte Grundrecht der Kriegs—
dienstverweigerung in einzelnen Beziehungen", also 2.8. durch eine staatliche Prüfungs-
kompetenz zu begrenzen". (S. 178) ‘

“wie auch immer die Wendung von der ’Begrenzung’ ausgelegt werden mag, es bleibt zu
beachten, daß Art. 14 Abs. 3 GG Gewissensfreiheit bedeutet, die sich aus dem Grundrecht
der Religionsfreiheit entwickelt hat und zum "Menschenrecht" geworden ist.
Diese Freiheit des Gewissens ist weder disponibel noch einem staatlichen Defini—
tionsvorbehalt unterworfen”. (...) (S. 179).

”(...)“ ”Nicht die Verteidigungsfähigkeit hat also im Konfliktfall den Vorrang,
sondern das Gewissen (so auch Heiner Geißler in seiner Dissertation "Das Recht auf
Kriegsdienstverweigerung” 1959 S 150ff). Das personale Gewissen habe absolute Souveränis
tät gegenüber dem Staat und seinen Befehlen". (S. 1?9)

'(...) Steht aber die allgemeine Wehrpflicht gemäß Art. 12a GG zur Disposition des
“Gesetzgebers, weil sie selbst kein Verfassungsgebot, sondern nur ein mögliches Mittel zur
Erfüllung des Verfassungsgebotes der Verteidigung ist, dann verstößt derjenige, der sich
zu Unrecht auf Art. 4 Abs. 3 GG beruft, "nur" gegen ein "einfaches“ Gesetz,xwährend die
Versagung der Anerkennung eines berechtigten Kriegsdienstverweigerers gegen die Ver—
fassung verstößt (Adolf Arndt, 31 1960, S. 275)”. (S. 180/81)

12 BVF 1,2,4 und 5/77 * ,veröffentlicht in: Europäische
Zeitschrift ’Grundrechte’ vom 20.Apr.1978, 5.Jg. Heft 7 .

2§ 16 Gesetz über das Bundesverfa55ungsgericht: "Will der Senat
in einer Rechtsfrage von der in einer Entscheidung des anderen
Senats enthaltenen Rechtsauffassung>abweichen, so entscheidet.. darüber dae_Plenum des Bundesverfassungsgerichts"

DFG—VK Deutsche Friedensgesellschafl
Vereinigte Kriegsdienstgegner e. V.
Landesverband BadenWürttemberg
Boeckhsrraße 13 -7500 Karlsruhe 1

Telefon 07 21/8140 87




